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Geschéftsbereich der Staatskanzlei

1.

Abgeordneter Vor dem Hintergrund der Berichterstattung des ZDF vom

Andreas 16.06.2025 ber ein Massaker in Nigeria, bei dem Schatzungen
Jurca zufolge mehr als 200 Menschen ermordet wurden, und bei dem
(AfD) die Berichterstattung den Klimawandel als ,Konflikttreiber® iden-

tifiziert und gleichzeitig den religiésen Hintergrund des Konflikts
implizit und mit Verweis auf vermeintliche Experten als irrele-
vant beschreibt, frage ich die Staatsregierung, ob sie angesichts
der einseitigen Schwerpunktsetzung des ZDF auf den Klima-
wandel Konsequenzen fiir die kiinftige Finanzierung des offent-
lich-rechtlichen Rundfunks prift?

Antwort der Staatskanzlei

Presse- und Rundfunkfreiheit sind zentrale Elemente der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung. Die inhaltliche Gestaltung der Programme obliegt den Rund-
funkanstalten im Rahmen der Vorgaben insbesondere des Medienstaatsvertrags
bzw. (in diesem Fall) des ZDF-Staatsvertrags. Das Gebot der Staatsferne verbietet
eine Koppelung der verfassungsrechtlich gebotenen finanziellen Ausstattung der
Anstalten an inhaltliche Bewertungen der Programme.
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2. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, ob das ,Gesetz zur Férderung
Verena der Bundeswehr in Bayern“ schon angewendet wurde, wenn ja,
Osgyan zu welchen Anlassen und wenn ja, mit welcher Begriindung?
(BUNDNIS
90/DIE GRU-

NEN)

Antwort der Staatskanzlei

Die angefragten Daten werden von der Staatsregierung nicht erhoben. Zur Frage
des Zugangs der Bundeswehr zu Schulen und Hochschulen hat jedoch die Bundes-
regierung unlangst auch fir Bayern relevante Zahlen veréffentlicht. Danach waren
2024 bundesweit in 6 137 Fallen Vertreter der Bundeswehr an Schulen und Hoch-
schulen tatig (BT-Drs. 21/275). Die groRte Anzahl unter den Landern verzeichnete
mit 1 250 Besuchen der Freistaat Bayern. Diese Zahlen zeigen das mittlerweile er-
reichte hohe Niveau der Kooperation zwischen den Schulen und Hochschulen in
Bayern mit der Bundeswehr.
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und In-
tegration

3. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele Falle von Auslandern

Oskar ohne legalen Aufenthaltsstatus, bei denen eine kieferorthopadi-
Atzinger sche Behandlung in Anspruch genommen wurde, sind der
(AfD) Staatsregierung seit 2015 bekannt, in denen dadurch Abschie-

bungen oder Ausreisen verhindert oder verzogert wurden (bitte
die jahrliche Anzahl von einschlieBlich 2015 bis einschlief3lich
2024 angeben), inwieweit ist der Staatsregierung bekannt, dass
kieferorthopadische Behandlungen als Mittel genutzt werden,
um Abschiebungen zu umgehen und wie war die Struktur der
Kostenlbernahme fir kieferorthopadische Behandlungen von
Asylsuchenden oder Geduldeten in Bayern im Jahr 2023 oder
2024 (bitte aufgeschliisselt nach Kostenlibernahme im Rahmen
von Asylleistungen, gesetzlicher Krankenversicherung und pri-
vaten Zahlungen)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Der Staatsregierung liegen insoweit keine Erkenntnisse vor. Die angefragten Infor-
mationen kdnnten weiterhin auch unter Berilicksichtigung der Bedeutung des sich
aus Art. 13 Abs. 2, Art. 16a Abs. 1 und 2 Satz 1 Bayerische Verfassung ergeben-
den parlamentarischen Fragerechts nur mit einem unverhaltnismaligen Verwal-
tungsaufwand erhoben werden.

Allgemein gilt, dass fir Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG) im Hinblick auf den in der Regel nur voribergehenden Aufenthalt
dieser Personen in Deutschland zunachst ein dem Grunde nach eingeschrankter
Anspruch auf medizinische Behandlungen besteht. Ein Anspruch auf die erforderli-
che arztliche und zahnarztliche Behandlung besteht grundsatzlich nur bei akuten
Erkrankungen und Schmerzzustanden.

Asylbewerber, die sich ohne wesentliche Unterbrechung seit 36 Monaten in der
Bundesrepublik aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbrauchlich
selbst beeinflusst haben, erhalten dieselben medizinischen Leistungen wie gesetz-
lich Krankenversicherte.
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4. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele Straftaten bringt die

Franz Staatsregierung bis zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser
Bergmiiller Anfrage zum Plenum in Bayern in Zusammenhang mit der Ver-
(AfD) nichtung der unterirdischen Anlagen zur Anreicherung von

Uran im Iran und/oder in Zusammenhang dem Konflikt Iran/Is-
rael;' wie viele Kundgebungen, hat die Staatsregierung bis
zum Zeitpunkt der Beantwortung dieser Anfrage zum Plenum
in Bayern in Zusammenhang mit der Vernichtung der unterirdi-
schen Anlagen zur Anreicherung von Uran im Iran und/oder in
Zusammenhang dem Konflikt Iran/Israel im selben Zeitraum
festgestellt (bitte Ort, Thema der Kundgebung, Anzahl der Teil-
nehmer und Dauer der Kundgebung offenlegen) und durch
welches Merkmal grenzt die Staatregierung —in diesem Zu-
sammenhang — den Begriff ,anti-israelisch von ,antisemitisch®
ab?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Bei Straftaten im Sinne der Fragestellung wiirde es sich grundsatzlich um Politisch
Motivierte Kriminalitdt handeln, die im bundesweit einheitlichen Kriminalpolizeili-
chen Meldedienst in Fallen Politisch Motivierter Kriminalitat dargestellt wirde. Dort
sind keine expliziten, validen Rechercheparameter vorhanden, die eine automati-
sierte statistische Auswertung im Sinne der Fragestellung ermdglichen wirden. Fur
eine Beantwortung musste insofern eine manuelle (Einzel-)Auswertung von Akten
und Datenbestanden bei den Prasidien der Bayerischen Landespolizei und dem
Bayerischen Landeskriminalamt erfolgen. Dies wurde zu einem erheblichen zeitli-
chen und personellen Aufwand fihren. Eine solche Auswertung ist in der zur Ver-
fugung stehenden Zeit zur Beantwortung der Anfrage nicht méglich.

Eine automatisierte statistische Auswertung im Hinblick auf die Anzahl an Kundge-
bungen ist weder in den polizeilichen Datensystemen noch denen der Versamm-
lungsbehdrden méglich. Fir eine Beantwortung misste auch insofern eine manu-
elle (Einzel-)Auswertung von Akten und Datenbestéanden bei den Prasidien der Bay-
erischen Landespolizei, dem Bayerischen Landeskriminalamt und den 96 bayeri-
schen Kreisverwaltungsbehoérden erfolgen. Dies wiirde zu einem erheblichen zeitli-
chen und personellen Aufwand fuhren. Eine solche Auswertung ist in der zur Be-
antwortung der Anfrage zur Verfugung stehenden Zeit nicht méglich.

Gemal bundesweit einheitlichen polizeilichen Richtlinien wird unter Antisemitismus
die Definition der ,International Holocaust Remembrance Alliance® (IHRA) verwen-
det. Diese lautet wie folgt: ,Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von
Juden, die sich als Hass gegenuber Juden ausdricken kann. Der Antisemitismus
richtet sich in Wort oder Tat gegen judische oder nicht-judische Einzelpersonen
und/oder deren Eigentum, sowie gegen jidische Gemeindeinstitutionen oder religi-
6se Einrichtungen. Daruber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als judi-
sches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein.”

In den weiteren Ausfihrungen der IHRA sind antisemitische Straftaten wie folgt de-
finiert: ,Straftaten sind antisemitisch, wenn die Angriffsziele, seien es Personen oder

1 vgl. Baden-Wirttemberg: https://www.bild.de/regional/baden-wuerttemberg/hass-auf-israel-kripo-prueft-
moegliche-brandstiftung-gegen-firma-6857b05ab81d71087ecffc59


https://www.bild.de/regional/baden-wuerttemberg/hass-auf-israel-kripo-prueft-moegliche-brandstiftung-gegen-firma-6857b05ab81d71087ecffc59
https://www.bild.de/regional/baden-wuerttemberg/hass-auf-israel-kripo-prueft-moegliche-brandstiftung-gegen-firma-6857b05ab81d71087ecffc59
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Sachen — wie Gebaude, Schulen, Gebetsraume und Friedhdfe — deshalb ausge-
wahlt werden, weil sie jlidisch sind, als solche wahrgenommen oder mit Juden in
Verbindung gebracht werden.”

Antiisraelische Ereignisse beziehen sich demgegeniiber auf den Staat Israel, seine
Représentanten, seine Staatsangehdrigen, seine Institutionen sowie die mit dem
Staat Israel verbunden Institutionen. Die beiden Begrifflichkeiten sind nicht de-
ckungsgleich, kénnen allerdings Uberschneidungen aufweisen.
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5. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, ob nach ihrer Kenntnis oder in

Cemal Zusammenarbeit mit ihr im Kontext des Verbots des Vereins
Bozoglu ,Konigreich Deutschland® durch das Bundesministerium des
(BUNDNIS Innern in Bayern Malinahmen durchgefiihrt wurden, wie die
90/DIE GRU- Relevanz des Verbots fur Bayern eingeschatzt wird und welche
NEN) Aktivitdten und Strukturen des Vereins in Bayern im Jahr 2024

bekannt sind (bitte mit genauen Angaben zu Immobilien und
lokalen Vereinsstrukturen sowie Ort, Datum, Kurzbeschrei-
bung, ungefdhre Teilnehmendenzahl der Aktivitaten ange-
ben)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Beim ,Konigreich Deutschland” (KRD) handelt es sich um eine bundesweit aktive
Reichsbilirgergruppierung mit Sitz in Sachsen-Anhalt. In Bayern sollen ca. 220 Per-
sonen Mitglieder des KRD sein. Im Ubrigen wird auf die Berichterstattung im Ver-
fassungsschutzbericht Bayern 2024, S. 228 f. verwiesen.

Das Bundesministerium des Innern hat das KRD bereits am 13.05.2025 nach dem
Vereinsgesetz verboten. Im Rahmen des Verbotsverfahrens wurden in sieben Bun-
deslandern (Baden-Wirttemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiringen) bei 16 Personen in 15 Objek-
ten Durchsuchungsmafinahmen durchgefihrt.

Zum Zeitpunkt des Verbots des Vereins waren in Bayern keine Vorstandsmitglieder,
hervorgehobene Mitglieder oder Hintermanner wohnhaft, bei denen relevantes Ver-
einsvermogen oder weitere Gegenstande, die als Beweismittel im Sinne von Mal3-
nahmen nach dem Vereinsgesetz dienen kdnnten, aufzufinden gewesen waren.
Demnach wurden in Bayern keine Durchsuchungsmafhahmen im Zusammenhang
mit dem Vereinsverbot des KRD am 13.05.2025 durchgefihrt.
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6. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wird sie zur am 09.04.2025 in

Dr. Markus Kraft getretenen Novelle der Allgemeinen Verwaltungsvor-
Buchler schrift zur StralRenverkehrsordnung (VwV-StVO) erganzende
(BUNDNIS Vollzugshinweise oder andere Vorgaben fir StralRenverkehrs-
90/DIE GRU-  behérden beispielsweise in Form eines Innenministeriellen
NEN) Schreibens oder eines Erlasses etc. herausgeben, bis wann ist

damit zu rechnen und beabsichtigt die Staatsregierung darin,
den Ermessensspielraum bei den bundesgesetzlich neu hinzu-
gewonnen Anordnungsmoéglichkeiten fiir Verkehrsberuhigung
einzuengen?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Die der 12. Aligemeinen Verwaltungsvorschrift zur Anderung der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zur Straenverkehrs-Ordnung zugrundeliegende StVO-Novelle
(57. Verordnung zur Anderung straRenverkehrsrechtlicher Vorschriften) enthalt
zahlreiche unbestimmte Rechtsbegriffe (bspw. ,hochfrequentierte Schulwege®) und
es fehlen hinreichende Bewertungskriterien hinsichtlich der neu aufgenommenen
Ziele des Klima- und Umweltschutzes. Die erforderliche Konkretisierung ist auch in
der genannten Verwaltungsvorschrift an vielen Stellen nicht oder nur teilweise er-
folgt. Um einen einheitlichen Vollzug zu erméglichen, sind daher erganzende Hin-
weise in Form eines IMS durch das Staatsministerium des Innern, fur Sport und
Integration vorgesehen, wodurch auch die Handlungsmdglichkeiten der zustandi-
gen Stralkenverkehrsbehoérden konkretisiert werden. Die Fertigstellung des IMS
wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
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7. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, was ist ihr tGber eventuelle Vor-

Rene strafen des 37-jahrigen tatverdachtigen Serben bekannt, der in
Dierkes der Nacht nach dem Champions-League-Endspiel in Ramers-
(AfD) dorf eine Frau (34) und einen Mann (36) mit dem Messer atta-

ckiert und schwer verletzt haben soll, wie lange lebt er schon in
Deutschland und dber welchen Aufenthaltsstatus verfugt er?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration
Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft. Der Beschuldigte ist 2011 erstmalig in das

Bundesgebiet eingereist. Seit 2018 ist sein Aufenthalt nach dem Freiziigigkeitsge-
setz/EU erlaubt.
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8. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele Ehen wurden in den

Katrin Jahren von 2014 bis 2024 in Bayern geschlossen, bei denen
Ebner-Stei- mindestens ein Ehepartner jiinger als 18 Jahre war, in wie vie-
ner len dieser Falle handelt es sich bei mindestens einem Partner
(AfD) um einen Auslander und in wie vielen Fallen wurden Ehen mit

mindestens einem minderjahrigen Ehepartner durch bayerische
Behorden anerkannt (bitte nach Jahren und Nationalitat auf-
schlusseln)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Zur Beantwortung der Fragen, wie viele Ehen in den Jahren von 2014 bis 2024 in
Bayern geschlossen wurden, bei denen mindestens ein Ehepartner jlinger als
18 Jahre war und in wie vielen dieser Falle es sich bei mindestens einem Partner
um einen Auslander handelte, kann auf die Statistik der EheschlieRungen des Lan-
desamts fiir Statistik zurlickgegriffen werden. Diese umfasst alle standesamtlichen
Eheschlieungen, die in Deutschland registriert wurden sowie EheschlieBungen
von Personen im Ausland, sofern diese ihren Wohnsitz in Deutschland haben und
die EheschlieBung beim zustandigen Standesamt am Wohnsitz der Eheschlie3en-
den nachbeurkundet wurde. Seit dem 21.07.2017 liegt das gesetzliche Mindestalter
fur eine Eheschlieung in Deutschland bei 18 Jahren. Daher finden sich ab 2018
fur Bayern keine EheschlieBungen von Personen, die junger als 18 Jahre alt sind.
Im Berichtszeitraum 2014 bis 2017 wurden in Bayern insgesamt 34 Ehen geschlos-
sen, bei denen einer der beiden EheschlieBenden jinger als 18 Jahre alt war. Da-
runter waren 18 EheschlieBungen, bei denen eine Person eine auslandische
Staatsangehdrigkeit hatte. Eheschlielungen zwischen zwei minderjahrigen Perso-
nen wurden im Berichtszeitraum nicht registriert. Dies stellt sich auf die Jahre verteilt
wie folgt dar:

Nationalitat der

EheschlieRenden 2014 2015 2016 2017
Beide Personen deutsch 5 5 6 —
Eine Person auslandisch 3 4 7 4

Zu der Frage, in wie vielen Fallen Ehen mit mindestens einem minderjdhrigen Ehe-
partner durch bayerische Behérden anerkannt wurden, liegen keine Daten vor. Ein
Verwaltungsverfahren fir eine allgemein rechtsverbindliche Anerkennung von Ehen
existiert nicht. Auch das Landesamt fur Statistik erhebt keine gesonderten Daten
zur Anerkennung von im Ausland geschlossenen Ehen mit mindestens einem min-
derjahrigen Ehepartner.
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9. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie hoch ist die exakte Summe

Roland der gezahlten Warmekosten seit 2019, auf welcher Grundlage
Magerl wurden diese Kosten abgerechnet, und wer tragt die Verantwor-
(AfD) tung fir die fehlende Kontrolle tiber sechs Jahre hinweg?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Die exakte Summe der abgerechneten Warmekosten seit 2019 betragt
837.783,90 Euro.

Die Kosten wurden bis zum 31.12.2021 auf Grundlage von Fernwarme-/Betriebs-
kostenabrechnungen abgerechnet, die der damalige Vermieter gegentber der Re-
gierung der Oberpfalz stellte. Ab 01.07.2021 wechselte der Eigentimer der Unter-
kunft. Ab dem darauffolgenden Geschaftsjahr, also ab 01.01.2022 wurden die War-
mekosten unmittelbar mit dem Versorgungsunternehmen abgerechnet. Die Rech-
nungen wurden bei der Regierung eingereicht und dort gepriift. Fehler im Rahmen
des diesbezlglichen Verwaltungsvollzugs bei der Regierung der Oberpfalz kdnnen
zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Regensburg wurde ein Ermittlungsverfahren wegen
falscher Abrechnung der Warmekosten gegen den Versorgungsunternehmer ein-
geleitet. Es handelt sich um ein laufendes Verfahren.

Erst im Rahmen dessen wird sich im Weiteren zeigen, ob tatsachlich tGberhdhte
Rechnungen in strafrechtlich relevantem Ausmal} ausgestellt wurden.
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10. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie hoch sind die bisherigen In-

Christoph vestitions- und laufenden Betriebskosten des Ankerzentrums
Maier Kempten, welche weiteren direkten und indirekten Folgekosten
(AfD) (z. B. fir Infrastruktur, soziale Einrichtungen, Verwaltung und

Sicherheit) entstehen dabei und wie viele Personen sind dort
derzeit untergebracht (bitte nach Herkunftsregion, Altersgruppe
und Aufenthaltsperspektive aufschlisseln)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Der erste Bauabschnitt der ANKER-Dependance Kempten wird derzeit in Holzmo-
dulbauweise errichtet. Eine Belegung ist noch nicht erfolgt und es fallen derzeit auch
noch keine Betriebskosten an. Die endgiiltigen Gesamtkosten belaufen sich fiir den
derzeitigen Ausbaustand laut Auskunft der Regierung von Schwaben auf voraus-
sichtlich rd. 9 Mio. Euro (Fundamentierung, Erdbau, Auflenanlagen sowie Modul-
bau).

Bei ANKER-Dependancen entstehen im Betrieb u. a. immer Kosten fiir Sicherheits-
dienst, soziale Betreuung, Reinigung, Wéascherei und Catering. Uber die naher
nachgefragten Details zu diesen Dienstleistungen kann auch unter Berlicksichti-
gung der Bedeutung des parlamentarischen Fragerechts (Art. 13 Abs. 2, 16a Abs. 1
und 2 Satz 1 Bayerische Verfassung) keine Auskunft erteilt werden, da Belange so-
wie Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse Dritter betroffen sind.

Es werden aber — auch bei einer Belegung mit Familien — keine stadtischen Kapa-
zitdten in Kindertageseinrichtungen und Schulen bendtigt, da die Betreuung und
Beschulung dort untergebrachter Kinder in der ANKER-Dependance selbst erfolgt.
Die ErschlieBungskosten und somit im weitesten Sinne Infrastrukturkosten fir das
Objekt sind bereits in den Gesamtkosten enthalten. Eine darlber hinausgehende,
belastbare Bezifferung aller kinftig entstehenden Betriebskosten ist nicht mdglich.
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11. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie lauten die Vornamen der Tat-

Johannes verdachtigen, des Opfers sowie gegebenenfalls weiterer ermit-
Meier telter Beteiligter, welche Staatsangehorigkeit besitzen die Tat-
(AfD) verdachtige, das Opfer sowie gegebenenfalls weitere ermittelte

Beteiligte (bitte zusatzlich angeben: Herkunftsland im Falle eine
Migrationsgeschichte, Aufenthaltsstatus, Zeitpunkt der Einreise
nach Deutschland und ggf. Asyl-, Duldungs- oder Einblirge-
rungshistorie) und was genau ist Uber Vorstrafen oder polizei-
bekannte Delikte der Tatverdachtigen bekannt (insbesondere
im Bereich Gewalt-, Eigentums- oder Drogendelikte)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Die Tatverdachtige hat die deutsche Staatsangehorigkeit. Sie ist polizeilich wegen
Gewalt-, Eigentums- und Rauschgiftdelikten in Erscheinung getreten. Vorstrafen
(Verurteilungen zu Jugend-, Geld- oder Freiheitsstrafen) liegen nicht vor. Das
mannliche Opfer besitzt die deutsche und die brasilianische Staatsangehorigkeit.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind keine weiteren Tatbeteiligten bekannt. Der
Vorname der Tatverdachtigen und des Geschadigten kénnen nicht genannt werden.
Die Fragestellung zielt auf die Offenlegung personenbezogener Daten zu Einzel-
personen. Die dem parlamentarischen Fragerecht durch die grundrechtlich ge-
schutzten Personlichkeitsrechte der Betroffenen gesetzten Grenzen (vgl. hierzu
BayVerfGH, Entscheidungen vom 11. September 2014, Az. Vf. 67-IVa-13, Rz. 36
und vom 20. Marz 2014, Az. Vf. 72-IVa-12, Rz. 83f. — jeweils mit weiteren Nachwei-
sen) sind daher zu beriicksichtigen. Die gebotene Abwagung dieser grundrechtlich
geschutzten Positionen der Betroffenen mit dem Recht der Abgeordneten auf um-
fassende Information ergibt im vorliegenden Fall, dass hier eine Beantwortung nicht
statthaft ist. Ein Uberwiegendes Informationsinteresse ist weder dargelegt noch er-
kennbar. Im vorliegenden Fall ergeben sich keine Anhaltspunkte fir ein spezifi-
sches, die Schutzrechte der Betroffenen Uberwiegendes parlamentarisches Kon-
trollinteresse. Weitere Hintergriinde sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
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12. Abgeordneter  Angesichts der Zunahme der Gewaltkriminalitat im Minchner

Benjamin Nahverkehr um 18,9 Prozent im Jahr 2024, frage ich die Staats-
Nolte regierung, welche konkreten MalRnahmen ergreift sie, um die
(AfD) Sicherheit in Bahnhofen und 6ffentlichen Verkehrsmitteln zu er-

héhen, wie bewertet die Regierung die Ursachen fir den An-
stieg der Gewaltkriminalitat, insbesondere in Bezug auf migrati-
onspolitische Entwicklungen und sind zusétzliche Mittel fur Si-
cherheitskréfte oder Uberwachungssysteme geplant, um soge-
nannte Angstrdume zu beseitigen?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Fur die Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben auf dem Gebiet der bundeseigenen
Eisenbahnen (Schienennetz, Bahnhofe sowie Haltepunkte) ist die Bundespolizei
zustandig. Dies betrifft im Bereich Miinchen insbesondere den Regionalbahn- und
S-Bahnverkehr sowie die dazugehorigen Bauwerke der Deutschen Bahn AG (DB).

Die vorliegenden statistischen Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) er-
moglichen keinen konkreten Riickschluss auf eine Einzelursache. Bei steigenden
Fallzahlen sind neben einer echten Kriminalitatsanderung insbesondere auch As-
pekte wie Verschiebungen zwischen Hell- und Dunkelfeld beispielsweise durch er-
héhte polizeiliche Prasenz zu betrachten.

Unabhangig von der Staatsangehdrigkeit von Tatverdachtigen kommt einer konse-
quenten Strafverfolgung grofle Bedeutung zu. Im Falle auslandischer Straftater gilt
generell, dass die schnellstmogliche Aufenthaltsbeendigung hdchste Prioritat beim
Vollzug von RickfuhrungsmaRnahmen besitzt. Die Abschiebung von Straftatern
dient dabei in erster Linie dem Schutz der Allgemeinheit und der Aufrechterhaltung
der hiesigen offentlichen Sicherheit und Ordnung. Um eine schnelle und konse-
quente Aufenthaltsbeendigung gerade schwer straffalliger Auslander sicherzustel-
len, wurde beim Landesamt fur Asyl und Rickfihrung (LfAR) bereits 2018 eine Task
Force Straftater eingerichtet. Diese Task Force ergreift in enger Zusammenarbeit
mit anderen beteiligten Stellen wie Auslander-, Polizei- und Justizbehdrden alle aus-
landerrechtlichen Mdglichkeiten, um in entsprechenden Fallen aufenthaltsbeen-
dende Maflnahmen im Rahmen des rechtlich und tatsachlich Mdglichen zeitnah
durchzusetzen. Im ersten Quartal 2025 waren rund 40 Prozent der durch bayeri-
sche Behorden abgeschobenen Personen rechtskraftig verurteilte Straftater.

Die Sicherheit im 6ffentlichen Raum geniel3t hohe Prioritat. Zur weiteren Verbesse-
rung der Sicherheit an bayerischen Bahnhdfen und auch in deren Umfeld wurde
durch die Bayerische Polizei die Arbeitsgruppe ,Bayern. 360° Sicherheit.“ beim Po-
lizeiprasidium Mittelfranken eingerichtet. Die durch die AG empfohlenen Malinah-
men werden bereits an den bayerischen Bahnhdéfen (insbesondere in Minchen,
Nurnberg und Regensburg) umgesetzt. Die AG pruft zudem weitere Optimierungen
im Bereich der Videolberwachung. Zur Modernisierung und zum bedarfsgerechten,
punktuellen Ausbau der Videolberwachung im &ffentlichen Raum wurden der Bay-
erischen Polizei Gber den Nachtragshaushalt 2025 3,8 Mio. Euro zur Verfiigung ge-
stellt.

Um potenzielle Angstraume im offentlichen Raum gar nicht erst entstehen zu lassen
und um die objektive Sicherheitslage sowie das Sicherheitsgefuhl der Bevdlkerung
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im Bereich des OPNV zu verbessern, werden beispielhaft die folgenden MaRnah-
men getroffen bzw. intensiviert:

Verstarkung der gemeinsamen Ful3streifen mit der Bundespolizei (im Be-
reich der Bahnhofe und Haltepunkte) bzw. der U-Bahnwache Miinchen (im
Bereich des U-Bahnnetzes Miinchen)

regelmaflige Konzept- und Unterstitzungseinsatze, auch unter Einbindung
geschlossener Einheiten der Bereitschaftspolizei

Einsatz von Diensthunden zur Absuche des Bahnhofsumfeldes nach Dro-
genverstecken

Prufung von Alkoholkonsumverboten, Cannabisverbots- sowie Waffenver-
botszonen in enger Zusammenarbeit mit den zustandigen Kommunen

Steigerung der Prasenz im offentlichen Raum durch die Erweiterung der
Bayerischen Sicherheitswacht

Einsatz eines modernen und teilautomatisierten Lage-Analysetools
(LIMA360°)

offener Einsatz und Ausbau der polizeilichen Videolberwachung an Brenn-
punkten.
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13. Abgeordnete Nachdem in Gelsenkirchen und Monchengladbach aufgrund

Anna aktueller Bedrohungslagen die Veranstaltungen zu den jeweili-
Rasehorn gen Christopher Street Days (CSD) abgesagt werden mussten
(SPD) und in Regensburg kann der CSD dieses Jahr aufgrund einer

Bedrohungslage nur stark eingeschrankt stattfinden, frage ich
die Staatsregierung, wie unterstitzt die Staatsregierung die
Kommunen dabei, CSDs als sichere Raume flir queere Sicht-
barkeit zu garantieren, wie bewertet die Staatsregierung die
Gefahr, dass durch zunehmende Bedrohungen queere Veran-
staltungen eingeschrankt oder abgesagt werden und welche
MaRnahmen werden ergriffen, um das zu verhindern?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Anders als in der Anfrage dargestellt, bestand keine konkrete Gefahr (,Bedrohungs-
lage®) fur die Veranstaltung Christopher Street Day (CSD) Regensburg, die eine
veranstalterseitige Absage, eine behdrdliche Beschrankung oder gar ein behoérdli-
ches Verbot der Veranstaltung erforderlich gemacht hatten. Die vorgesehene Ver-
kirzung der Umzugsstrecke resultierte stattdessen aus einem Kooperationsge-
sprach zwischen Vertretern der Stadt Regensburg, dem Veranstalter und Vertretern
der Polizei, welches aufgrund der abstrakten Gefahrdung zum Nachteil von CSD-
Veranstaltungen geflihrt wurde.

CSD-Veranstaltungen kénnen je nach Art und Ausgestaltung insbesondere als Ver-
anstaltungen im Sinne des Art. 19 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes
(LStVG) oder als Versammlungen im Sinne des Art. 2 des Bayerischen Versamm-
lungsgesetzes eingeordnet werden.

Das Staatsministerium des Innern, fir Sport und Integration (StMI) hat am 20. Feb-
ruar 2025 ein Rundschreiben mit Empfehlungen betreffend die Sicherheit von Ver-
anstaltungen im Sinn des Art. 19 LStVG an die drtlichen Sicherheitsbehdrden
(Stadte und Gemeinden) Ubermittelt. Darin werden insbesondere behordliche
Handlungsspielrdume bei der Anordnung von Schutzmaflnahmen sowie die Ab-
grenzung zwischen den Pflichten des Veranstalters und den Aufgaben der 6rtlichen
Sicherheitsbehorden naher erldutert. Ob und ggf. welche Sicherheitsmalinahmen
fur die jeweilige Veranstaltung erforderlich und geboten und von wem und in wel-
chem Umfang diese MalRnahmen zu erflllen sind, entscheidet die Gemeinde als
ortlich zustandige Sicherheitsbehoérde, da die Gemeinden diesbezuglich im eigenen
Wirkungskreis und damit im Rahmen ihres kommunalen Selbstverwaltungsrechts
handeln.

Ein analog aufgebautes Rundschreiben zur Sicherheit von Versammlungen wurde
durch das StMI am 22. Februar 2025 an die Kreisverwaltungsbehérden (kreisfreie
Stadte und Landratsamter) Gbermittelt.

Darlber hinaus beraten bei kreisangehérigen Gemeinden die Landratsamter bzw.
bei kreisfreien Stadten die Regierungen und auch die Bayerische Polizei in ihrem
jeweiligen Zustandigkeitsbereich die kommunalen Entscheidungstrager im Hinblick
auf die sichere Durchfuhrung von Veranstaltungen und Versammlungen, insbeson-
dere auch bei solchen aus Anlass des CSD.

Das StMI hat keinerlei zusatzliche Auflagen verlangt.
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Es ist davon auszugehen, dass, geleitet von einer homophoben sowie transfeindli-
chen Ideologie, LSBTIQ-nahe Personen, Einrichtungen und Veranstaltungen
grundsatzlich auch weiterhin Ziele politisch motivierter Stérversuche und Straftaten
sein konnen. Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres ist daher
auch fur die anstehenden CSD-Veranstaltungen bzw. auch fur sonstige LSBTIQ-
nahe Veranstaltungen zumindest temporar eine erhdhte abstrakte Gefahrdung zu
konstatieren. Zudem besteht insbesondere bei 6ffentlichen Veranstaltungen die
grundsatzliche Gefahrdung durch irrational handelnde oder emotionalisierte Einzel-
taterinnen und Einzeltater bzw. allein handelnde Taterinnen oder Tater und die da-
mit verbundene Mdglichkeit von nicht kalkulierbaren Handlungsweisen.

Die zustandigen ortlichen Sicherheits- und Versammlungsbehdérden als auch die
Bayerische Polizei ergreifen alle rechtlich méglichen und im Einzelfall erforderlichen
MaRnahmen, um eine stérungsfreie Durchfiihrung von CSD-Veranstaltungen zu er-
maoglichen. Jene Behdrden stehen hierzu insbesondere im engen Austausch mit
den Veranstaltern und anderen staatlichen Stellen, um Erkenntnisse Uber potenti-
elle Gefahren friihzeitig in Erfahrung zu bringen und eine ganzheitliche Lage- und
Gefahrdungsbewertung zu erstellen. Aufbauend auf dieser Bewertung werden die
im Einzelfall erforderlichen MaRnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen bzw. den
Veranstaltern von Vergnugungen entsprechende MalRnahmen zur Abwehr von Ge-
fahren auferlegt. Diese reichen von Sicherheitsgesprachen mit den Veranstaltern
Uber personenbezogene PraventivmalRnahmen gegen Einzelpersonen oder Grup-
pen (z. B. Gefahrderansprache, Aufenthaltsverbote) und eine Erhéhung der polizei-
lichen Prasenz vor Ort bis hin zu konkreten Schutzmaflinahmen einzelner Objekte
und Personen. Detailliertere Auskiinfte zu den im Einzelfall erstellten Schutzkon-
zepten und Schutzmalnahmen sind nicht méglich, da diese der Geheimhaltung un-
terliegen.
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14. Abgeordnete  Ich frage die Staatsregierung, wie sich die Zahl der Gewaltstraf-

Elena taten gegen Manner in Partnerschaften (hdusliche Gewalt) in
Roon Bayern in den letzten finf Jahren entwickelt hat, welche Gewalt-
(AfD) straftaten dabei am haufigsten waren und wie ist im selben Zeit-

raum die Entwicklung der Partnerschaftstétungen an Mannern
im Vergleich zu denen an Frauen zu bewerten?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Die Beantwortung der Anfrage erfolgt auf Basis der Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS). Diese enthalt die der (Bayerischen) Polizei bekannt gewordenen Straftaten
(sog. Hellfeld). Die Erfassung erfolgt zum Zeitpunkt der Abgabe an die Staatsan-
waltschaft. Angaben sind jeweils nach Abschluss der qualitatssichernden MaRnah-
men zu vollstandigen Berichtsjahren moglich.

Hausliche Gewalt beinhaltet nach bundeseinheitlicher Definition alle Formen kor-
perlicher, sexueller oder psychischer Gewalt und umfasst familiare sowie partner-
schaftliche Gewalt. Hausliche Gewalt liegt vor, wenn die Gewalt zwischen Personen
stattfindet, die in einer familidren oder partnerschaftlichen Beziehung zusammen-
wohnen. Sie liegt auch vor, wenn sie unabhangig von einem gemeinsamen Haus-
halt innerhalb der Familie oder in aktuellen oder ehemaligen Partnerschaften ge-
schieht. Hier wurde ausschlieBlich das Phanomen der Partnerschaftsgewalt ausge-
wertet. Partnerschaftliche Gewalt im Sinne dieser Auswertung sind Straftaten nach
einem festgelegten Katalog, bei denen zur Opfer-Tatverdachtigen-Beziehung in der
PKS partnerschaftliche Verbindungen erfasst wurden. Diese sind Ehepartner, ein-
getragene Lebenspartnerschaften, Partner nichtehelicher Lebensgemeinschaften
und ehemalige Partnerschaften.

Die Zahl der Falle mit mannlichen Opfern lag 2024 mit 4.396 Fallen leicht unter dem
Wert des Vorjahres (4 563 Falle) und knapp uber dem Funfjahresdurchschnitt
(rund 4 215 Falle). Mit einem Anteil von rund 83 Prozent machten Koérperverlet-
zungsdelikte (§§ 223 — 227, 229, 231 Strafgesetzbuch) den gréRten Anteil aus.

Nachfolgende Tabelle stellt die Zahl der Falle von Straftaten gegen das Leben (ein-
schl. Versuchstaten) je Opfergeschlecht dar:

Fallzahlen Bayern gesamt, Partnerschaftsgewalt
(Straftaten gegen das Leben)
erfasste Félle | erfasste Falle
Jahr mit méannlichen | mit weiblichen
Opfern Opfern

2024 11 52
2023 23 46
2022 31 52
2021 19 72
2020 20 64

Fur beide Opfergeschlechter lag der Wert 2024 unter dem Flnfjahresdurchschnitt.
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15. Abgeordneter  In Anbetracht der dringend notwendigen Bedarfsplanungen fir

Harry Kita-Platze und der schulischen Ganztagsbetreuung frage ich
Scheuen- die Staatsregierung, wie war die Bevolkerungsentwicklung im
stuhl Landkreis Furth bei den einzelnen Kommunen in den Jahren
(SPD) 2016 bis einschlieRlich 2024 (bitte aufgegliedert nach den ein-

zelnen Kommunen und nach den Altersjahren 1, 2, 3, 4, ... bis
einschlieBlich 21 in den jeweiligen Jahren, beginnend ab 2016
bis einschlief3lich 2024 angeben) und welche Bevdlkerungsent-
wicklung erwartet die Staatsregierung fir die jeweiligen Kom-
munen ab 2025 bis einschlieBlich 2035 (bitte aufgegliedert wie-
derum nach den einzelnen Kommunen und den Altersjahren 1,
2, 3, 4, ... bis einschliellich 21 in den jeweiligen Jahren ange-
ben)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Zur Beantwortung der Frage, wie sich die Bevolkerungsentwicklung im Landkreis
Furth bei den einzelnen Kommunen in den Jahren 2016 bis einschliellich 2024,
aufgegliedert nach den Altersjahren 1 bis 21, darstellte, wird auf die Tabelle in An-
lage 12 verwiesen. Die dort aufgefiihrten Zahlen geben die Ergebnisse der amtli-
chen Bevolkerungsfortschreibungen des Landesamts fir Statistik wieder.

Zur Beantwortung der Frage, welche Bevolkerungsentwicklung im Landkreis Firth
bei den einzelnen Kommunen in den Jahren 2025 bis einschlief3lich 2035, aufge-
gliedert nach den Altersjahren 1 bis 21, erwartet wird, wird auf die Tabelle in An-
lage 23 verwiesen. Die dort aufgefiihrten Daten geben die Ergebnisse des Demo-
graphie-Spiegels 2019 — 2039 des Landesamts fur Statistik wieder. Der Demogra-
phie-Spiegel 2019 — 2039 stellt derzeit die aktuellste Bevodlkerungsvorausberech-
nung des Landesamts flr Statistik bezogen auf die Gemeindeebene dar. Es wird
darauf hingewiesen, dass der Demographie-Spiegel 2019 — 2039 im August 2021
veroffentlicht und auf Basis der amtlichen Bevélkerungsfortschreibung zum Stich-
tag 31.12.2019 erstellt wurde. Juingere Ereignisse wie zum Beispiel der Krieg in der
Ukraine, die Einwohnerzahlfeststellungen im Rahmen des Zensus 2022 und die
kurzlich veroffentlichten Ergebnisse der amtlichen Bevoélkerungsfortschreibung zum
Stichtag 31.12.2024 konnten daher bei der Berechnung des Demographie-Spiegels
2019 — 2039 noch nicht berticksichtigt werden. Insofern sind bei der Interpretation
der angegebenen Zahlen mégliche Abweichungen zu beachten.

2
3

Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar.
Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar.
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16. Abgeordneter  Vor dem Hintergrund einer tddlichen Messerattacke auf einen

Franz 15-Jahrigen am Brombachsee frage ich, welche Staatsangeho-
Schmid rigkeit(en) die Tatverdachtige(n) hat/haben, ob sie Migrations-
(AfD) hintergrund hat/haben und wie oft das Tatmittel Messer jeweils

im Jahr 2022, 2023, 2024 von jeweils deutschen weiblichen
Staatsangehdrigen bzw. auslandischen weiblichen Staatsan-
gehorigen bzw. deutschen mannlichen Staatsangehdrigenver-
wendet bzw. ausl@ndischen mannlichen Staatsangehérigen
verwendet wurde?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Die Tatverdachtige hat die deutsche Staatsangehorigkeit. Weitere Hintergriinde
sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Beantwortung der statistischen Teilfrage zur Geschlechterverteilung der Tatver-
dachtigen erfolgt auf Basis der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Diese enthalt
die der (Bayerischen) Polizei bekannt gewordenen Straftaten (einschlieBlich straf-
bewehrter Versuche). Die Erfassung erfolgt zum Zeitpunkt der Abgabe an die
Staatsanwaltschaft (sog. Auslaufstatistik). Zum Vorgehen bei der Auswertung und
der Definitionen von Messerangriffen wird auf die Antwort des Staatsministeriums
des Innern, fur Sport und Integration auf die Anfrage zum Plenum zur Plenarsitzung
am 04.02.2025 (Frage Nummer 14) des Abgeordneten Benjamin Nolte
(Drs. 19/4881) verwiesen.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Zahl der Messerangreifer insgesamt und die der
nichtdeutschen Messerangreifer, wobei aus systemimmanenten Aspekten die
Summe aus deutschen und nichtdeutschen Tatverdachtigen nicht automatisch die
Anzahl der Gesamtzahl der Tatverdachtigen ist.

Messerangreifer,
Bayern gesamt 2022 — 2024
Messerangreifer Nichtdeutsche
Jahr insgesamt Messerangreifer
ménnlich weiblich ménnlich weiblich
2024 1272 238 762 99
2023 590 125 313 52
2022 538 108 310 41
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17. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, wie vielen jidischen und israeli-

Florian schen Einrichtungen in Bayern aktuell Objektschutz gewahrt
Siekmann wird, ob angedacht ist, diese Zahl wegen der Drohungen des
(BUNDNIS iranischen Regimes zu erhéhen und wie viele Hinweise auf
90/DIE GRU-  konkrete Gefahrdungen von jidischen und israelischen Einrich-
NEN) tungen in Bayern aktuell vorliegen?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Bereits seit Beginn des Israel-Palastina-Konflikts im Oktober 2023 hat die Bayeri-
sche Polizei ihre Sicherheitsvorkehrungen fur die judische Bevdlkerung und israeli-
sche Einrichtungen deutlich verstarkt.

Die Situation im Nahen Osten hat sich durch die jlingsten Ereignisse noch einmal
deutlich verscharft, was wiederum potenzielle Auswirkungen auf die Sicherheitslage
in Deutschland und Bayern mit sich bringen kdnnte. Aktuell liegen keine konkreten
Gefahrdungserkenntnisse vor, es muss jedoch bundesweit mit méglichen Protest-
aktionen gerechnet werden.

Besorgniserregend ist die anhaltend hohe abstrakte Gefahrdung jidischer und is-
raelischer Einrichtungen in unserem Land. Aus diesem Grund wurden die Krafte der
Bayerischen Polizei, insbesondere im Hinblick auf den Eintritt der USA in die Kampf-
handlungen, nochmals sensibilisiert.

Die bayerischen Sicherheitsbehérden beobachten die Lage auRerst aufmerksam.
Jeder Hinweis wird sorgfaltig geprift. Zur Einschatzung der Gefahrdungslage ste-
hen Polizei und Verfassungsschutz im Freistaat in engem und standigem Austausch
mit den Sicherheitsbehérden des Bundes, den anderen Bundeslandern sowie allen
relevanten Einrichtungen.

Die Bayerische Polizei trifft grundséatzlich lageangepasste Schutzmalinahmen, bei-
spielsweise an den Israelitischen Kultusgemeinden, Synagogen, Schulen, Kinder-
garten, Kulturzentren etc. und ist bei Veranstaltungen mit Bezug zu Israel oder der
judischen Gemeinschaft prasent.

Sollte es die Lage erfordern, wird die Bayerische Polizei ihre sichtbare Prasenz so-
wie ihre SchutzmaRnahmen nochmals weiter erhdhen.

Da alle MaRRnahmen des Objektschutzes der Geheimhaltung unterliegen, kann zu
weiteren Details, wie beispielsweise der Art, dem Umfang und der Entwicklung die-
ser Schutzmalnahmen, keine weitergehende Auskunft erteilt werden.

Ergénzend zu den SchutzmalRhahmen durch Einsatzkrafte berat die Bayerische Po-
lizei die judischen und israelischen Einrichtungen bei technischer Pravention und
Sicherungsmafinahmen. Fir technische Sicherheitsmalinahmen zur Verbesserung
des Schutzes jldischer Einrichtungen stellte die Staatsregierung seit dem
Jahr 2016 insgesamt 23 Mio. Euro zur Verfiigung.
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18. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, warum plant das Landratsamt
Ursula Rosenheim das Wasser und Abwasser fiir die geplante Sam-
Sowa melunterkunft in Rott am Inn per LKW an- und abzuliefern und
(BUNDNIS sind andere Standorte in Bayern bekannt, an denen diese Ver-
90/DIE GRU-  sorgung per LKW durchgefiihrt wird und mit welchen Kosten ist
NEN) dafir zu rechnen?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Nach Mitteilung des zustéandigen Landratsamts Rosenheim ist nach aktuellem Pla-
nungsstand keine Frischwasserversorgung durch LKW geplant bzw. erforderlich.
Die Abwasserentsorgung fir die betreffende Asylunterkunft in der Gemeinde
Rott a. Inn sei derzeit Uiber die 6ffentliche Kanalisation geplant.

Das Verwaltungsgericht Minchen hat in seinem Eilbeschluss vom 04.06.2025
(Az. M 1 S 25.940) die Baugenehmigung hinsichtlich der gesicherten ErschlieRung
bzw. Wasserver- und Abwasserentsorgung nicht beanstandet.

Im Ubrigen sind dem Staatsministerium des Innern, fiir Sport und Integration keine
sonstigen Asylunterkiinfte in Bayern bekannt, in denen die Trinkwasserversorgung
bzw. Abwasserentsorgung per LKW-Transport sichergestellt wird.
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19. Abgeordneter Bezugnehmend auf meine Anfrage zum Plenum anlasslich der

Arif Plenarwoche in der 21. KW 2025 (Drs. 19/6865) frage ich die
Tasdelen Staatsregierung, wie hoch die durchschnittliche Forderung der
(SPD) Ausreisepflichtigen war (bitte jeweils aufgeschlisselt nach Ziel-

land, Bundes- und Landesprogrammen angeben)?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Fur die im Zeitraum 01.01.2025 bis 31.03.2025 nach dem Landesprogramm ,Bay-
erisches Rickkehrprogramm® geforderten Personen betrug die durchschnittliche
Férderung 699,87 EUR pro Person. Die Forderung nach Ziellandern wird statistisch
nicht aufgeschlisselt.

Informationen zur durchschnittlichen Férderh6he nach dem Bund-Lander-Pro-
gramm REAG/GARP (Reintegration and Emigration Programme for Asylum-See-
kers in Germany/ Government Assisted Repatriation Programme) liegen der
Staatsregierung nicht vor. Die Programmumsetzung obliegt dem Bundesamt fir
Migration und Flichtlinge. Eine Einzelfallabrechnung mit den Landern erfolgt nicht.
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20. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, welche Datenbasis ist nach

Andreas Kenntnis der Staatsregierung fiir die Ermittlung der Gemeinde-
Winhart ratsgrofe hinsichtlich der Kommunalwahl 2026 ausschlagge-
(AfD) bend, wie ist aus Sicht der Staatsregierung zu verfahren, wenn

die Zahlen vom Zensus 2022 stark von den Daten der ortlichen
Einwohnermeldeamter abweichen, und plant die Staatsregie-
rung den faktischen Meldungen durch Einwohnermeldedmter
im Gegensatz zur Zensusstatistik von 2022 per Verordnung
oder per Gesetzesantrag den Vorzug zu geben?

Antwort des Staatsministeriums des Innern, fiir Sport und Integration

Nach Art. 55 Abs. 1 Satz 1 und 2 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG)
ist fUr die Zahl der zu wahlenden Gemeinderatsmitglieder sowie der Kreisratinnen
und Kreisrate der letzte fortgeschriebene Stand der Bevolkerung maRgeblich, der
vom Landesamt fiir Statistik (LfStat) friiher als sechs Monate vor dem Wahltag ver-
offentlicht wurde.

Das LfStat hat angekilindigt, die Bekanntmachung nach Art. 55 Abs. 1 GLKrWG fir
die allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswahlen am 8. Marz 2026 im Juli 2025 zu
veroffentlichen. Grundlage ist dabei der letzte fortgeschriebene Stand der Bevolke-
rung zum 31. Marz 2025.

Die Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner nach dem jeweiligen Einwohner-
melderegister ist fur die Zahl der zu wahlenden Gemeinderatsmitglieder sowie der
Kreisratinnen und Kreisrate somit nicht mal3geblich.

Abweichungen von der bestehenden gesetzlichen Regelung sind nicht vorgesehen.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

21. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, warum muss fiir einen sogenann-

Johannes ten Cannabis-Club im Gegensatz zu anderen Bundeslandern in
Becher Bayern extra ein ,sonstiges Sondergebiet” ausgewiesen wer-
(BUNDNIS den, welcher Mehrwert ergibt sich durch diese Ausweisungs-
90/DIE GRU-  pflicht konkret in der Praxis, wenn — wie am Beispiel des TMC
NEN) in Norting — eine bestehende Gewerbehalle in ein ,sonstiges

Sondergebiet” Gberfihrt wiirde und wie passt der hohe zusatz-
liche bilrokratische Aufwand flr die Ausweisung eines ,sonsti-
gen Sondergebiets” zum erklarten Ziel des Blrokratieabbaus?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Die (frGhere) Bundesregierung hat es verabsaumt, begleitend zur Einfiihrung des
Konsumcannabisgesetzes im Bundesrecht (BauNVO) einen baunutzungsrechtli-
chen Zulassigkeitstatbestand fir bauliche Anlagen von Cannabis-Anbauvereinigun-
gen zu schaffen. Nach der (bundesrechtlichen) Regelungssystematik sind diese da-
her grundsatzlich nur in einem von der jeweiligen Gemeinde auszuweisenden
~oonstigen Sondergebiet nach § 11 Abs. 1 BauNVO zulassig.
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22. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, warum die Fordermittel fiir kom-

Andreas munales Bauen in Holzbauweise im Fall Wackersberg nicht be-
Birzele willigt wurden, obwohl die Planung bereits an den Anforderun-
(BUNDNIS gen der Holzbauforderung ausgerichtet war, wie viele Antrage
90/DIE GRU- in welcher Hohe derzeit noch offen sind und welche konkreten
NEN) MaRnahmen die Staatsregierung plant, damit zukiinftige Bau-

projekte der bayerischen Kommunen in nachhaltiger Bauweise
verlasslich geférdert werden?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Die Holzbauférderung gehért haushaltstechnisch zur Wohnraumférderung. Im Vor-
griff auf den kommenden Haushalt kénnen in einem Herbstpaket neue Projekte aus
den verschiedenen Forderprogrammen im Umfang von rund 300 Mio. Euro auf den
Weg gebracht werden. Die genaue Mittelverteilung und die Projektauswahl sind ab-
hangig vom Bundeshaushalt 2025 und 2026 und vom kommenden Doppelhaushalt
in Bayern.

Nachhaltigkeitsaspekte werden in allen bayerischen Wohnraumférderprogrammen
und in der Forderrichtlinie Holz bereits besonders berlicksichtigt.

Stand Mai 2025 lagen in der Holzbauférderung rund 140 Antrage unterschiedlichen
Bearbeitungsgrads in einem niedrigen zweistelligen Millionenbereich vor, fur die we-
der eine Bewilligung noch die Zustimmung zu einem vorzeitigen MalRnahmenbeginn
erteilt wurden.
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23. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, gibt es Planungen, den S-Bahn-

Christiane halt Weichselbaum (Lkr. Starnberg) zu reaktivieren, falls ja, wie
Feichtmeier ist das weitere Vorgehen und wann soll die Reaktivierung ab-
(SPD) geschlossen sein?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Im Rahmen des Programms ,Bahnausbau Region Minchen“ wurde eine S-Bahn-
station Weichselbaum untersucht und grundsatzlich positiv bewertet. Ein belastba-
rer Zeitplan fur die Realisierung kann derzeit noch nicht benannt werden.
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24. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie schatzt sie die Verkehrssi-

Sabine cherheit von E-Scootern und Pedelecs im Stral3enverkehr ein,
Gross welche Erhebungen hat die Staatsregierung bisher hierzu
(SPD) durchgefiihrt und welche Malinahmen will sie ergreifen, um den

steigenden Zahlen von teils tddlichen Unféllen unter Beteiligung
von E-Scootern und Pedelecs entgegenzuwirken?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr in Abstim-
mung mit dem Staatsministerium des Innern, fiir Sport und Integration

Die StraBenverkehrssicherheit hangt von verschiedenen Faktoren ab. Ein Teilas-
pekt ist die technische Sicherheit der Strallenfahrzeuge. Pedelecs gelten als Fahr-
rader und unterliegen den Vorschriften der Stralenverkehrs-Zulassung-Ordnung
(StVZO). E-Scooter sind Kraftfahrzeuge und unterliegen den Vorschriften der ei-
gens fir diese neue Art von Kraftfahrzeugen geschaffenen Elektrokleinstfahrzeuge-
Verordnung (eKFV). StVZO und eKFV sind bundesrechtliche Vorschriften, bei de-
ren Einhaltung eine ausreichende technische Sicherheit der Fahrzeuge als gewahr-
leistet gilt.

Ebenso wichtig fir die Verkehrssicherheit ist auch das Verhalten der Verkehrsteil-
nehmer.

Seitens der Bayerischen Polizei werden im Rahmen ihrer Mdglich- und Zustandig-
keiten verschiedene MalRnahmen zur Senkung der Unfallzahlen und Erhéhung der
Verkehrssicherheit ergriffen. Neben repressiven Mallnahmen, z. B. Kontrollen im
Rahmen des regularen Streifendienstes und Schwerpunktkontrollen, verbunden mit
der konsequenten Ahndung von festgestellten Fehlverhalten des Nutzerkreises von
Pedelec und E-Scootern sowie anderer Verkehrsteilnehmer, setzt die Bayerische
Polizei parallel dazu auf nachhaltige Praventionsarbeit und Aufklarung durch
z. B. Informationsflyer, Beitrage in den Sozialen Medien und Verkehrssicherheits-
aktionen.
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25. Abgeordneter
Andreas
Hanna-Krahl
(BUNDNIS
90/DIE GRU-
NEN)

Da laut einem Bericht aus dem Merkur drei Cannabis-Social-
Clubs, die vom Landesamt fir Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit (LGL) eine Anbaugenehmigung erhalten haben, we-
gen baurechtlicher Fragen — nachdem das Staatsministerium
fur Wohnen, Bau und Verkehr die drei zustandigen Landrats-
amter entsprechend angewiesen hatte —umgehend wieder
schlieBen mussten, frage ich die Staatsregierung, was genau
hat sie gegenuber den drei zustdndigen Landratsdmtern ange-
ordnet (bitte die auf Seiten der Staatsregierung handelnde Be-
horde, Inhalt der Anordnung und Griinde angeben), warum er-
folgt diese Untersagung zu Lasten aller drei vom LGL geneh-
migten Cannabis-Social-Clubs in Bayern erst jetzt nach Ent-
scheidung des LGL, ohne vorherige Ankiindigung und obwohl
einzelne Bauamter die Nutzung von Grundstiicken fir den An-
bau von Cannabis den Clubs den antragstellenden Cannabis-
Social-Clubs bereits freigegeben bzw. zugesagt hatten (s. Mer-
kur-Bericht) und wieso sind entsprechende baurechtliche Fra-
gen kein Versagensgrund in anderen Bundeslandern wie Nord-
rhein-Westfalen, wo bereits eine Vielzahl an Clubs zugelassen
sind bzw. wie bewertet die Staatsregierung, insbesondere
Staatsminister fur Wohnen, Bau und Verkehr Christian Bernrei-
ter, diese Anordnung vor dem Hintergrund der Pflicht aus dem
Grundgesetz zur Ausfliihrung von Bundesgesetzen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Die (frihere) Bundesregierung hat es verabsdumt, begleitend zur Einfuhrung des
Konsumcannabisgesetzes im Bundesrecht (BauNVO) einen baunutzungsrechtli-
chen Zulassigkeitstatbestand fur bauliche Anlagen von Cannabis-Anbauvereinigun-
gen zu schaffen. Nach der (bundesrechtlichen) Regelungssystematik sind diese da-
her grundsatzlich nur in einem von der jeweiligen Gemeinde auszuweisenden
~sonstigen Sondergebiet” nach § 11 Abs. 1 BauNVO zulassig. Von den drei ange-
sprochenen Fallen wurde in einem Fall die zustandige Regierung gebeten, das
Landratsamt auf einen ordnungsgemafen Vollzug hinzuweisen. Die Regierung

sprach daraufhin eine Weisung zur Untersagung der Nutzung aus.
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26. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, ob nach ihrer Einschatzung eine

Ludwig .otadtebauliche Entwicklungsmalinahme* (SEM) samt aller
Hartmann Méglichkeiten und Pflichten des Baugesetzbuches nach
(BUNDNIS § 165 ff, inklusive dem Einfrieren von Grundstiickspreisen,
90/DIE GRU-  auch dann durchgefiihrt und umgesetzt werden kann, wenn
NEN) das eigentliche Ziel, die Schaffung von bezahlbarem Wohn-

raum, erst als Zweitnutzung erreicht werden kann und die Erst-
nutzung z. B. ein Olympisches Dorf fir Athletinnen und Athle-
ten beinhaltet und somit die gesetzlich geforderte ,zlgige
Durchfuhrung der Zweitnutzung und das Wohl der Allgemein-
heit der Erstnutzung zumindest in Frage gestellt werden kann?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Mit Hilfe einer stadtebaulichen EntwicklungsmaRnahme kénnen gemag § 165 Bau-
gesetzbuch Teile eines Gemeindegebiets entsprechend ihrer besonderen Bedeu-
tung fir die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung fir die Gemeinde erstmalig
entwickelt oder einer neuen Entwicklung zugefiihrt werden. Das Wohl der Allge-
meinheit muss dabei die Durchfihrung der stadtebaulichen Entwicklungsmaf3-
nahme erfordern. Die Gemeinde entscheidet im Rahmen ihrer kommunalen Pla-
nungshoheit selbst dartiber, ob sie von diesem stadtebaulichen Instrument Ge-
brauch macht. In diesem Zusammenhang werden die damit verbundenen tatsach-
lichen und rechtlichen Belange von der Gemeinde in eigener Verantwortung geprtift.
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27. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, wie viele Briicken in Bayern ent-

Markus sprechen nicht mindestens dem NATO-Standard Military Load
Rinderspa- Classification MLC 70, damit sie zumindest von Leopard 2 —
cher Panzern mit 63 Tonnen plus Uberquert werden kdnnen, was
(SPD) wirde es schatzungsweise kosten, diese Bricken panzertaug-

lich zu machen, welche konkreten Strategien und MalRnahmen-
planungen verfolgt die Staatsregierung, die Brickeninfrastruk-
tur Bayerns — oder die relevanten Teile davon — auf die Stan-
dards MLC 70, MLC 80 und MLC 100 zu heben?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Die Vorgaben zur Einstufung von Briicken in Lastklassen obliegt dem Bundesmi-
nisterium fur Verkehr. Seitens des Bundesministeriums fiir Verkehr ist aktuell eine
Anhebung der militarischen Lastklassen von MLC 50/50-100 auf MLC 70/70-150 in
Vorbereitung. Aussagen Uber Einstufungen von Bestandsbauwerken in MLC Klas-
sen hoher 50/50-100 sind daher noch nicht moglich.

Die zivilen Lastmodelle haben sich innerhalb der letzten Jahrzehnte vom Stand der
DIN 1072, Ausgabe 1967, auf das bis heute aktuelle Lastmodell LM1 nach Euro-
code 1 erhoht. Daher ist davon auszugehen, dass insbesondere neuere Bauwerke
die Anforderungen erflllen werden.

Sobald von den zustandigen Bundesministerien Festlegungen, die auf die militari-
schen Anforderungen abgestimmt sind, getroffen worden sind, werden diese ent-
sprechend umgesetzt.



Drucksache 19/7276

Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode

Seite 31

28. Abgeordneter
Toni
Schuberl
(BUNDNIS
90/DIE GRU-
NEN)

In Anbetracht der nachtraglichen Nutzungsuntersagung von
bereits bestehenden und genehmigten Vereinsheimen, da
diese aufgrund fehlender Gewerblichkeit in keine Kategorie der
Baunutzungsverordnung fallen wiirden und einer Ausweisung
eines Sondergebiets bedlrfen (Nutzungsuntersagung fir An-
bauvereine nach dem Konsumcannabisgesetz nach Anord-
nung des Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr
(StMB), Az. StMB-25-4160-6-65-51), frage ich die Staatsregie-
rung, welche weiteren Vereine (gemeinnitzig und nicht ge-
meinnitzig, wie z. B. Freizeit-, Hobby- und Geselligkeitsver-
eine, Fanclubs, Spendenvereine, Fremdenverkehrsvereine,
Dorferneuerungsvereine, politische Gruppen, Burschenschaf-
ten) in Bayern ihre Tatigkeit aufgrund dieser neuen Einschat-
zung des StMB einstellen mussten oder noch missen, nach
welchen Kriterien die Staatsregierung gegen bestehende oder
noch zu genehmigende Vereinsheime oder ahnliche Einrich-
tungen vorgehen wird und worin die Staatsregierung hinsicht-
lich der baurechtlichen Genehmigung den Unterschied sieht
zwischen einem Cannabis-Anbauverein und beispielsweise ei-
nem Modellfliegerverein, bei dem die Mitglieder in einem Ver-
einshaus in einem Gewerbegebiet ohne Gewinnabsichten Mo-
dellflieger bauen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

Die (frihere) Bundesregierung hat es verabsdumt, begleitend zur Einfuhrung des
Konsumcannabisgesetzes im Bundesrecht (BauNVO) einen baunutzungsrechtli-
chen Zulassigkeitstatbestand fur bauliche Anlagen von Cannabis-Anbauvereinigun-
gen zu schaffen. Nach der (bundesrechtlichen) Regelungssystematik sind diese da-
her grundsatzlich nur in einem von der jeweiligen Gemeinde auszuweisenden
~sonstigen Sondergebiet* nach § 11 Abs. 1 BauNVO zulassig. Hierin liegt auch der
grundlegende Unterschied zu den in der Anfrage genannten tblichen anderen Ver-
einstatigkeiten, deren Zulassigkeit z. B. fur kirchliche, soziale, gesundheitliche, kul-
turelle oder sportliche Zwecke in der BauNVO ausdrucklich bejaht und den dortigen

Baugebieten zugeordnet wird.
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums der Justiz

29. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, wie ist der aktuelle Ermittlungs-

Matthias stand im Fall des verstorbenen Madchens im Landkreis Bam-

Vogler berg, welche neuen Erkenntnisse gibt es zur Rolle der Pflege-

(AfD) mutter, und wann wird mit einem Abschluss der Ermittlungen
gerechnet?

Antwort des Staatsministeriums der Justiz

Die Ermittlungen sind abgeschlossen. Mit Anklageschrift vom 27. Mai 2025 erhob
die Staatsanwaltschaft Bamberg gegen die Pflegemutter Anklage wegen Tot-
schlags zum Landgericht Bamberg. Sie legt der Angeschuldigten zur Last, ihr da-
mals rund 20 Monate altes Pflegekind so heftig geschdittelt zu haben, dass es ein
Schadel-Hirn-Trauma erlitt und hieran verstarb. Die Angeschuldigte habe um die
moglichen Folgen des Schiittelns gewusst und diese billigend in Kauf genommen.

Das Landgericht Bamberg hat tUber die Er6ffnung des Hauptverfahrens und die Zu-
lassung der Anklage zur Hauptverhandlung noch nicht entschieden.

Das Ermittlungsverfahren gegen den Ehemann der Pflegemutter stellte die Staats-
anwaltschaft Bamberg gemal § 170 Abs. 2 Strafprozessordnung (StPO) ein, weil
die Ermittlungen den anfanglichen Verdacht gegen ihn nicht erhartet haben. Ein
weiteres Verfahren, in dem die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Tod
des Pflegekindes Vorwirfe gegen namentlich nicht benannte Mitarbeiter der zustan-
digen Jugendbehdrden geprift hat, wurde ebenfalls gemaf § 170 Abs. 2 StPO ein-
gestellt.



Drucksache 19/7276 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 33

Geschiftsbereich des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

30. Abgeordneter  Bezugnehmend auf die Ankiindigung der Staatsregierung nach

Benjamin der Kabinettsklausur zum Staatshaushalt am 02.06.2025, wo-
Adjei nach Schilerinnen und Schiler kiinftig erst ab der 8. Klasse mit
(BUNDNIS mobilen Endgeraten ausgestattet werden, frage ich die Staats-
90/DIE GRU-  regierung, inwiefern begriindet sie diese Kehrtwende, insbe-
NEN) sondere in Hinblick auf die plétzliche Zusatzbelastung fur

Schulfamilien, deren Planungen fur das nachste Schuljahr nun
hinfallig und Neukonzeptionierungen notwendig sind, welche
Schulen haben im Schuljahr 2024/2025 im Rahmen der ,Digi-
tale Schule der Zukunft (DSdZ)“ bereits Klassen aus den Jahr-
gangsstufen 5, 6 und 7 als DSdZ-Klassen gemeldet (bitte tabel-
larisch angeben nach Jahrgangsstufe und Schulart) und welche
Unterstitzungen leistet die Staatsregierung im Zuge dessen fir
betroffene Schulen und die dazugehdrige Schulfamilie?

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

Die Staatsregierung hat entschieden, je nach padagogischem Konzept die Jahr-
gangsstufe 7 bzw. 8 als Eingangsstufe fur die 1:1-Ausstattung der Schilerinnen und
Schuler mit mobilen Endgeraten an weiterfihrenden Schulen festzulegen.

Der Unterricht wird dadurch innovativ weiterentwickelt, die Medienkompetenz ge-
fordert und schulisches und hausliches Lernen miteinander verschrankt. Schiilerin-
nen und Schiiler in der Grundschule und kiinftig auch in der 5. und 6. Jahrgangs-
stufe weiterfiUhrender Schulen werden altersangemessen und mit Augenmal} an
das digitale Lernen herangefiihrt. Sie arbeiten dabei insbesondere mit schulischen
Leihgeraten. In Bayern bleiben zugleich die klassischen Bildungsideale erhalten.
Der Erwerb analoger Kernkompetenzen wird ebenso wie die digitalen Kompetenzen
weiterhin gestarkt.

Eine ,Kehrtwende* findet nicht statt. Ziel der Digitalisierungsstrategie des Staatsmi-
nisteriums fur Unterricht und Kultus war stets eine sinnvolle und lernférderliche Ver-
zahnung analoger und digital gestutzter Lern- und Unterrichtssettings. Dieses Ziel
wird konsequent fortgefihrt.

Fur das Schuljahr 2025/2026 haben sich bisher 990 Schulen fur die Teilnahme an
der ,Digitalen Schule der Zukunft® registriert (Stand: 23.06.2025). Davon haben
711 Schulen eine geplante Teilnahme mit (den) Jahrgangsstufe(n) 5, 6 und/oder 7
angegeben, 389 die Ausstattung der Jahrgangsstufe(n) 5 oder 6:

ey | Angavo | angave [ angave | romte | froebe

Schulart N Jgst. 5 Jgst. 6 Jgst. 7 ’ .
23.06.2025) oder 6 oder 7
Gymnasien 309 28 33 86 41 98
Realschulen 250 72 92 202 100 216
Mittelschulen 399 161 207 323 238 372

Schulen

besonderer Art ! 0 0 0 0 0
Wirtschaftsschulen 31 5 10 25 10 25
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Die Registrierung fir die Teilnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Schulen ha-
ben die Moglichkeit, die Angabe der Jahrgangsstufen bis zum 31.07.2025 noch zu
andern. AbschlieBende Zahlen liegen daher noch nicht vor.

Aufgrund einer Ubergangsregelung sind die schulischen Planungen fiir das Schul-
jahr 2025/2026 von der geplanten Anhebung der Einstiegsjahrgangsstufe in die 1:1-
Ausstattung nicht beriihrt. FUr das Schuljahr 2025/2026 gelten fur alle Schulen die
Regelungen des laufenden Schuljahres fort (s. hierzu Bekanntmachung des Staats-
ministeriums fur Unterricht und Kultus tber die ,Digitale Schule der Zukunft® — Ler-
nen mit mobilen Endgeraten vom 31.05.2024 (BayMBI. Nr. 278), die durch Bekannt-
machung vom 16.05.2025 (BayMBI. Nr. 232) gedndert worden ist).

Im Rahmen der ,Digitalen Schule der Zukunft kdnnen die Schulen auf ein breites
Unterstitzungsangebot mit Materialien, gezielten Fortbildungsveranstaltungen, Be-
ratungsangeboten und regionalen Vernetzungsstrukturen zuriickgreifen.*

4

s. https://www.km.bayern.de/digitale-schule-der-zukunft/schulleitungen-steuerungsgruppen/beratung-
und-unterstuetzung
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31. Abgeordnete Nachdem die restlichen 480 Schulen fiir das Startchancen-Pro-

Nicole gramm ausgewahlt wurden, frage ich die Staatsregierung, ob
Baumler die von ihr aufgestellten Kriterien zuerst iber alle Schulen ge-
(SPD) legt wurden und anschlieend strikt nach Reihenfolge vorge-

gangen wurde bei der Auswahl oder ob zuerst eine Auswahl der
Schularten erfolgte und anschlieRend die aufgestellten Indizes
angewandt wurden?

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

Die durch den Sozialindex (vgl. ,Informationen zur Schulauswahl in Bayern“%) ent-
stehende Reihung der bayerischen Schulen ist die Grundlage flir die Auswahl der
Startchancen-Schulen. Aufgrund der Vorgabe in der Bund-Lander-Vereinbarung
des Startchancen-Programms, dass 60 Prozent Schulen der Primarstufe sein mis-
sen, wurden allerdings Grund- und Forderschulen einerseits und die tbrigen Schul-
arten andererseits in getrennten Reihungen betrachtet. Zudem erfolgte bei den Be-
ruflichen Schulen mit Blick auf die Ausrichtung auf Berufsvorbereitung und -integra-
tion noch eine Regionalisierung, sodass alle Landkreise und kreisfreien Stadten mit
ihren Berufsvorbereitungs- und Berufsintegrationsklassen von dem Programm pro-
fitieren.

5 https://www.km.bayern.de/gestalten/foerderprogramme/startchancen-programm
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32. Abgeordneter Da die Rektorin einer Mittelschule in Bayern Eltern dazu auffor-

Stefan derte, darauf zu achten, dass ihre Kinder keine Kleidungsstiicke
Low von Marken die nach ihrer Auffassung Dresscodes extremisti-
(AfD) scher Gesinnung sind, zu tragen, frage ich die Staatsregierung,

welche Kleidungssticke und -hersteller sind nach Auffassung
der Staatsregierung Ausdruck einer extremistischen Gesinnung
(bitte jeweils die politische Ausrichtung angeben) und inwiefern
gibt es einen Unterschied zwischen Modemarken und religiésen
Kleidungsstiicken, die ebenfalls fiir eine religiés basierte politi-
sche Haltung stehen kénnen (bitte auf das Tragen von Kopftu-
chern, Burkinis usw. eingehen) und inwiefern stehen Kopftu-
cher, Palastinensertiicher usw. fir ,Vielfalt, Toleranz und res-
pektvolles Miteinander unabhangig von Herkunft, Religion und
politischer Haltung“, wie die Rektorin in ihrem Elternbrief
schreibt?

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

Allgemein ist festzuhalten:

Das bayerische Schulrecht enthalt keine allgemeinen Vorschriften dazu, welche
Kleidung Schulerinnen und Schiuler in der Schule oder bei sonstigen Schulveran-
staltungen aufRerhalb des Schulgelandes tragen dirfen oder nicht tragen dirfen.
Gleiches gilt fur Frisuren, Kosmetik, Schmuck und dergleichen.

Im Rahmen ihres Grundrechts auf freie Entfaltung der Persdnlichkeit und der allge-
meinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz — GG, Art. 101 Bayerische
Verfassung) steht es Schilerinnen und Schilern grundsatzlich zu, ihre Kleidung fur
den Schulbesuch oder die Teilnahme an sonstigen Schulveranstaltungen selbst zu
wahlen. Diese Freiheit gilt aber nicht unbeschrankt. Die Schule hat nicht nur Bil-
dungs-, sondern auch Erziehungsaufgaben, vgl. Art. 1 und 2 Abs. 1 des Bayeri-
schen Gesetzes Uber das Erziehungs- und Unterrichtswesen — BayEUG. Gemal
Art. 2 Abs. 1 BayEUG hat Schule u. a. die ,Aufgabe, (...) zu verantwortlichem Ge-
brauch der Freiheit, zu Toleranz, friedlicher Gesinnung und Achtung vor anderen
Menschen zu erziehen, zur Anerkennung kultureller und religiéser Werte zu erzie-
hen, (...) die Integrationsbemihungen von Migrantinnen und Migranten sowie die
interkulturelle Kompetenz aller Schiilerinnen und Schiler zu unterstitzen, (...) die
Bereitschaft zum Einsatz fir den freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechts-
staat und zu seiner Verteidigung nach innen und aulen zu férdern (...)“. Entspre-
chend regelt Art. 56 Abs. 4 Satz 1 BayEUG, dass Schilerinnen und Schiiler sich so
zu verhalten haben, dass die Aufgabe der Schule erfillt und das Bildungsziel er-
reicht werden kann. Nach Art. 56 Abs. 4 Satz 5 BayEUG haben die Schilerinnen
und Schuler zudem alles zu unterlassen, was den Schulbetrieb oder die Ordnung
der von ihnen besuchten Schule oder einer anderen Schule stéren kénnte. Wenn
durch Kleidung Missachtung und Geringschatzung anderer und/oder eine ableh-
nende Haltung gegen Dritte zum Ausdruck gebracht wird und dadurch die Vermitt-
lung der Bildungs- und Erziehungsziele der Schule beeintrachtigt oder gar der
Schulfriede gestort wird, ist die Grenze der Ausubung individueller Freiheiten er-
reicht. VerstolRe gegen die o. g. Bestimmungen des Art. 56 Abs. 4 BayEUG berech-
tigen die Schulleitung und Lehrkrafte, Anderungen in der Kleidung und ggf. sonsti-
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gen Aufmachung der Schiilerinnen und Schiiler zu verlangen, die die davon ausge-
hende Stérung beseitigt. Des Weiteren konnen in diesen Fallen Erziehungs- und
Ordnungsmafnahmen ergriffen werden, vgl. Art. 86 BayEUG.

Schule und Erziehungsberechtigte haben eine gemeinsame Erziehungsaufgabe,
die eine von gegenseitigem Vertrauen getragene Zusammenarbeit erfordert. Dass
im Einzelfall — je nach den Umstanden vor Ort — Hinweise an die Schilerinnen und
Schiuler sowie deren Erziehungsberechtigte gegeben werden, dass bestimmte Klei-
dungsstile oder die Wahl von bestimmten Kleidungsstiicken die Verwirklichung des
Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule beeintrachtigen kdnnen, wenn damit
die oben beschriebene Haltung bzw. Einstellung zum Ausdruck gebracht wird, ist
daher im Rahmen der gemeinsamen Erziehungsaufgabe zuldssig.

Hinsichtlich bestimmter Kleidungsstlicke und -Hersteller ist Folgendes festzuhalten:

Ein eindeutiges Zeichen fir eine extremistische politische Gesinnung sind auf Klei-
dungsstiicken aufgedruckte Bilder und Texte, die ein Bekenntnis zu einer entspre-
chenden extremistischen Szene darstellen.

Hiervon zu unterscheiden ist das Tragen von Kopftlichern:

Die Glaubens- und Gewissensfreiheit nach Art. 4 Abs. 1 und 2 GG verblrgen das
Grundrecht der freien Religionsausiibung. Der Schutzbereich umfasst nicht nur die
innere, sondern auch die auliere Religionsfreiheit, worunter auch das Tragen eines
Kopftuches als Ausdruck der religiésen Uberzeugung fallen kann. Die Religionsfrei-
heit gilt auch an Schulen. Diesem Grundrecht der Kopftuch tragenden Schdlerin
steht der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag als kollidierendes Verfas-
sungsrecht gegenlber. Bei der gebotenen Abwagung zwischen diesen beiden Ver-
fassungspositionen ist aber festzustellen, dass die Funktionsfahigkeit des staatli-
chen Schulwesens durch Kopftuch tragende Schiilerinnen nicht beeintrachtigt wird.
Auch fur Lehrkrafte hat das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 27. Ja-
nuar 2015 entschieden, dass ein pauschales Verbot religidser Bekundungen in 6f-
fentlichen Schulen durch das auftere Erscheinungsbild von Padagoginnen und Pa-
dagogen mit deren Glaubens- und Bekenntnisfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) nicht
vereinbar ist (Az. 1 BvR 471/10, 1 BvR 1181/10). Anders verhalt es sich laut des
Beschlusses, wenn das aufRere Erscheinungsbild von Lehrkraften zu einer hinrei-
chend konkreten Gefahrdung oder Stérung des Schulfriedens oder der staatlichen
Neutralitat fuhrt oder wesentlich dazu beitragt. Damit ist es regelmaRig nicht mog-
lich, dass das religids motivierte Tragen eines Kopftuchs in der Schule untersagt
wird.

An eine Grenze stol3t das Recht der Glaubens- und Gewissensfreiheit allerdings
dann, wenn eine offene Kommunikation im schulischen Umfeld beeintrachtigt wird.
Diesem Belang kommt in der Erziehung, Bildung und Lehre besondere Bedeutung
zu, vgl. dazu Art. 2 Abs. 4 Satz 1 BayEUG. Die offene Kommunikation ist dann als
beeintrachtigt anzusehen, wenn das Gesicht z. B. durch eine sog. Burka oder ein
Nigab verhullt wird. Aus diesem Grund ist es Schilerinnen und Schulern geman
Art. 56 Abs. 4 Satz 2 BayEUG untersagt, in der Schule und bei Schulveranstaltun-
gen ihr Gesicht zu verhillen, soweit nicht schulbedingte Griinde dies erfordern oder
zur Vermeidung einer unbilligen Harte Ausnahmen zugelassen sind.
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33. Abgeordnete  Ich frage die Staatsregierung, wie viele Lehrkrafte fehlten im
Dr. Simone Schuljahr 2024/2025 in Bayern (bitte aufgeschliisselt nach Re-
Strohmayr gierungsbezirken, Landkreisen und kreisfreien Stadten ange-
(SPD) ben) und sind Lehrkrafte in Bayern gleichermalen iber das ge-

samte Bundesland (z. B. Nord-Sud) verteilt oder gibt es regio-
nale Unterschiede bei der Lehrkrafteverteilung (bitte aufge-
schlusselt nach Schularten angeben)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

Die Hohe der kumulativen Deckungsliicke in Vollzeitkapazitaten (VZK) im Jahr 2024
im Vergleich zur Unterrichtsversorgung im Schuljahr 2021/2022 gemaf Lehrerbe-
darfsprognose 20248 kann in Aufschliisselung nach der Schulart der Veroffentli-
chung (vgl. S. 39) entnommen werden. Daten auf Ebene der Regierungsbezirke,
Landkreise und kreisfreien Stadte liegen nicht vor.

Das Staatsministerium hat aufgrund dieser Vorausberechnung gegensteuernde
MaRnahmen ergriffen.

Die Personalversorgung an staatlichen Schulen in Bayern erfolgt nach dem Prinzip
der bedarfsgerechten Versorgung. Somit sind im Rahmen des Einstellungs- und
Versetzungsverfahrens alle Schulen und Regionen gleichmafig und gleichermalien
mit Lehrkraften versorgt worden.

6 https://www.km.bayern.de/ministerium/statistik-und-forschung/prognosen#lehrerbedarfsprognose
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34. Abgeordnete
Gabriele
Triebel
(BUNDNIS
90/DIE GRU-
NEN)

Ich frage die Staatsregierung, gibt es von Landesseite eine Be-
darfserhebung zu den notwendigen zusatzlichen MaRnahmen,
die sich jede Schule, die Teil des Startchancen-Programmes ist,
zukaufen kann, um die Programmziele zu erreichen und die
Schulfamilie vor Ort bestens zu unterstitzen, welche Unterstut-
zungsmaflnahmen gibt es vonseiten des Staatsministeriums,
die notwendigen Jugendsozialarbeit-Stellen zu schaffen
(z. B. Aufteilung noch vorhandener Kontingente, Aufstockung
vorhandener Stellen, Schaffung neuer Stellen mit Blick auf das
2026 greifende Stellenmoratorium o. ) und sollten diese an
den Starchancen-Schulen noch nicht vorhanden sein, welche
vergaberechtlichen Vorgaben gelten dann fir Schulen, sollten
sie externe Leistungen zukaufen (also Markterkundungsaufla-
gen, Kriterien fir Unternehmen oder Trager, an die Vergeben
wird etc.)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

Die staatlichen Angebote, insbesondere im Bereich der staatlichen Lehrerfortbil-
dung, sind bereits bedarfsorientiert ausgelegt. Zusatzlich wird derzeit von der Aka-
demie flr Lehrerfortbildung und Personalftiihrung (ALP) Dillingen eine spezifisch auf
die Startchancen-Schulen ausgerichtete Erhebung der Fortbildungsbedarfe vorbe-

reitet.

Ihren jeweiligen padagogischen Bedarf stellen die Startchancen-Schulen in Abspra-
che mit den Schulaufsichtsbehérden fest. In der Saule Il besteht die Mdglichkeit,
Dienstvertrage Uber die Regierungen mit Kooperationspartnern abzuschlielen. Das
Spektrum der méglichen Tatigkeiten umfasst neben Sozialarbeiterinnen und -arbei-
tern sowie Sozialpddagoginnen und -pddagogen auch padagogische Fachkrafte

anderer Disziplinen, insbesondere der Jugendsozialarbeit.

Es gelten die allgemeinen haushalts- und vergaberechtlichen Vorschriften.
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35. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, wird sie auf Landesebene an der

Christian kommenden TALIS-Studie (Teaching and Learning Internatio-
Zwanziger nal Survey) der OECD teilnehmen (falls nein, bitte Griinde an-
(BUNDNIS geben), welche anderen Instrumente nutzt die Staatsregierung,
90/DIE GRU-  um die datengestiitzte Personalentwicklung an Schulen voran-
NEN) zubringen und systemische Griinde fiir Uberlastung aufzude-

cken, und wie haben sich die durchschnittlichen Fehlzeiten der
Lehrkrafte an staatlichen Schulen in den letzten 10 Jahren ent-
wickelt (bitte aufgliedern nach Schularten und unter gesonder-
ter Angabe der Anzahl der begrenzt dienstfahigen Lehrkrafte)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

Die OECD-Lehrkraftestudie TALIS untersucht in regelmaRigen Abstanden die Ar-
beits- und Lernbedingungen an Schulen. Die Frage nach einer deutschen Teil-
nahme an TALIS wurde seit 2005 mehrfach in den zustidndigen KMK-Gremien
(KMK = Kultusministerkonferenz) beraten. In diesem Kontext tauschen sich die
Gremien auch darliber aus, inwieweit einzelne Lander Interesse an einer Teilnahme
hatten. In der Vergangenheit hat Deutschland an der Studie nicht partizipiert. Mit
Blick auf eine mogliche kinftige Teilnahme deutscher Lander wird die Bildungsmi-
nisterkonferenz zunachst einen Vertreter der OECD in die zustandigen KMK-Fach-
gremien einladen, der dort die Ergebnisse von TALIS 2024, deren Veroffentlichung
fur Oktober 2025 geplant ist, und die Konzeptskizze fir TALIS 2030 vorstellen sowie
mit den Gremienmitgliedern diskutieren wird. Auf Basis der daran anschlieRenden
intensiven fachlichen Beratung wird Bayern zu gegebenem Zeitpunkt seine Ent-
scheidung zur Teilnahme oder Nicht-Teilnahme gemeinsam mit den anderen Lan-
dern treffen. Generell ist zu bemerken, dass im Zuge der Entblrokratisierungsof-
fensive in Bayern die Pramisse gilt, Erhebungen an den Schulen zu reduzieren und
auf zusatzliche Erhebungen grundséatzlich zu verzichten. Dadurch sollen die Lehr-
krafte und Schulleitungen entlastet werden und mehr Zeit fir die padagogische
Kernarbeit zur Verfiigung haben.

In Folge des Dialogformats ,Zukunftswerkstatt Bildung in Bayern*’ resultierte als ein
wesentliches Vorhaben, in diesem Schuljahr den Fokus starker auf die Gesundheit
von Schilerinnen und Schilern sowie von Lehrkraften zu legen. So werden die
Themen Resilienz, Achtsamkeit, Stressbewaltigung oder Zeitmanagement noch in-
tensiver in den Blick genommen.

Seit mehreren Jahren unterstitzt das Arbeitsmedizinische Institut fir Schulen
(AMIS-Bayern?) die staatlichen Schulen in arbeitsmedizinischen, arbeitspsychologi-
schen und sicherheitstechnischen Fragestellungen. Arbeitsmedizinerinnen und -
mediziner, Arbeitspsychologinnen und -psychologen sowie weitere Fachkrafte ste-
hen fir eine fundierte Beratung und Unterstitzung der Schulleitungen und Lehr-
krafte zur Verfligung, u. a. in Form individueller und gruppenbezogener Beratungs-
formate.

Zur personlichen Begleitung kénnen sich Lehrkrafte und schulische Flihrungskrafte
an das Unterstlitzungssystem der Staatlichen Schulberatung wenden: Mehr als
3 000 Schulpsychologinnen, Schulpsychologen und Beratungslehrkrafte sind in

7 vgl. https://www.zukunftswerkstatt-bildung.bayern.de/
8 https://www.lgl.bayern.de/arbeitsschutz/amis/index.htm
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Bayern an den Schulen vor Ort sowie an den regionalen Staatlichen Schulbera-
tungsstellen fir eine individuelle Beratung ansprechbar.

Die Staatliche Schulberatung starkt die bayerischen Lehrkrafte sowie Schulleitun-
gen insbesondere mit den LehrKraftStarken-Angeboten praventiv in ihrer psychi-
schen Gesundheit. Fortbildungsangebote und Trainings dienen der fortlaufenden
Professionalisierung und stéarken in einer Belastungssituation durch die Aktivierung
von Ressourcen und Handlungsmoglichkeiten sowie durch die Erarbeitung von L6-
sungsstrategien.

Diese Unterstitzungsangebote wurden und werden durch das Staatsministerium
sukzessive mit groRem Engagement ausgebaut: Aktuell sind rund 500 Schulpsy-
chologinnen, Schulpsychologen und Beratungslehrkrafte mit entsprechenden Zu-
satzausbildungen (z. B. im Bereich der Supervision) in den bayernweit tatigen Lehr-
KraftStarken-Teams verfligbar.

Daten zu Fehlzeiten von Lehrkraften werden seitens des Staatsministeriums nicht
erhoben. Fehlzeiten der Beschéftigten des Freistaats Bayern (also nicht nur der
Lehrkrafte) werden regelmafig durch das Bayerische Staatsministerium der Finan-
zen und fur Heimat in verschiedenen Differenzierungsebenen (z. B. Geschlecht,
Besoldungs-/Entgeltbereiche, Ressort) erhoben und veréffentlicht, zuletzt im
Juli 2024°.

9

vgl. https://www.stmfh.bayern.de/oeffentlicher_dienst/zahlen/Fehlzeitenbericht%202023.pdf
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums fiir Wissenschaft und Kunst

36. Abgeordneter Nachdem die geplante gemeinsame Allianz von Deutscher Te-

Florian lekom, Schwarz Digits, IONOS, SAP und Siemens fir eine ge-
von Brunn meinsame Interessenbekundung bei der EU-Ausschreibung fur
(SPD) Al (KI) Gigafactories gescheitert ist, sich jetzt mehrere konkur-

rierende Initiativen gebildet haben und die Einzelinitiative von
IONOS nach mehreren Medienberichten von Bayern unterstitzt
wird, frage ich die Staatsregierung, ob nach Ansicht der Staats-
regierung einzelne ,partikularistische Lésungen angesichts der
Konkurrenz und Vorreiterstellung amerikanischer und chinesi-
scher Konzerne sinnvoll sind, was die Staatsregierung in den
letzten Monaten konkret dazu beigetragen hat, doch eine ge-
meinsame deutsche Lésung zu erreichen und wie die Staatsre-
gierung die Standortvoraussetzungen fiir eine Kl Gigafactory in
Bayern sicherstellen will, insbesondere mit Blick auf die Ener-
gieversorgung eines solchen energiehungrigen Rechenzent-
rums, die in Medienberichten in Frage gestellt wird?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wissenschaft und Kunst

Das Verfahren der EU-Kommission zur Errichtung von Al-Gigafactories in der EU
ist ein mehrstufiger Prozess, in dem mit der Interessenbekundung nun die erste
Etappe erreicht wurde und in dessen weiterem Verlauf der genaue Zuschnitt der
Betreiberkonsortien weiter geklart wird.

Im Koalitionsvertrag im Bund ist vereinbart, mindestens eine Gigafactory in
Deutschland anzustreben. Die Staatsregierung hat mit der Interessenbekundung fur
eine Gigafabrik (Blue Swan) nachdrtcklich zum Ausdruck gebracht, dass sie die
Bedeutung des Themas erkannt hat und bereit ist, eine filhrende Rolle einzuneh-
men. Mit einer Initiative von IONOS besteht kein Zusammenhang.

Der Staatsminister fir Wissenschaft und Kunst sowie weitere Vertreter des Frei-
staats Bayern sind im intensiven Austausch mit der EU-Kommission, dem Bund,
Vertretern der Wissenschaft und Unternehmen, um den Standort Bayern mit seinen
spezifischen Starken in der Gigafactory-Initiative abzubilden. Um das Ziel der EU-
Initiative — die Starkung der digitalen und technologischen Souveranitat Europas —
zu erreichen, bedarf es der Einbettung der vorhandenen Starken in ein groReres
strategisches Konzept. Uber die bloRe Zurverfligungstellung von Rechenkapazita-
ten hinaus baut das bayerische Vorhaben deshalb maRRgeblich auf der Starke des
bayerischen Kl-Okosystems auf mit dem Ziel, leistungsfahige multimodale Kl-Ba-
sismodelle zu entwickeln und fur industrielle Anwendungen zu trainieren. Die letzten
Wochen und vielfaltige Unterstiitzungsschreiben haben gezeigt, dass ,Blue Swan*
damit einen Ansatz verfolgt, der hochattraktiv fur zahlreiche Branchen und Unter-
nehmen aus Bayern und Deutschland ist.

Das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
ist ein zentraler Kompetenztrager fir den zukunftsweisenden, energieeffizienten
Rechenzentrumsbetrieb und bereits jetzt ein starker Partner in Europa, etwa im
HammerHAI-Konsortium zum Aufbau einer europaischen Kl-Fabrik. Es ist auch ein
wesentlicher Partner im Munich Quantum Valley (MQV) und sichert so eine frihzei-
tige VerknlUpfung zentraler Zukunftstechnologien. Das LRZ koordiniert die bayeri-
sche Initiative und ist an einem weiteren Konsortium mafigeblich beteiligt.
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Im Freistaat sind Netzanschlusspunkte mit hinreichender Leistung fiir den Betrieb
einer Gigafactory vorhanden.
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37. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, welche Inhalte genau sind in den
Sanne neuen Museums-Richtlinien zu finden, die zum 01.07.2025 in
Kurz Kraft treten sollen (bitte im Wortlaut inkl. Zielsetzung der No-
(BUNDNIS velle angeben), wann wurden die unmittelbar Betroffenen, also
90/DIE GRU-  Museumsleitungen und Museums-Belegschaften, tber die In-
NEN) halte und damit verbundenen neuen Strukturen, Rechte und

Pflichten, die sich aus den Richtlinien ergeben kénnen infor-
miert bzw. bei der Erarbeitung der Eckpunkte bzw. der Richtli-
nie selbst mit eingebunden (bitte Gruppen angeben, die Gber
die Planungen bzw. konkrete Eckdaten/Entwiirfe der Richtlinie
im Wortlaut informiert bzw. eingebunden wurden, sowie Zeit-
punkt und Art und Weise dessen) und wie viel Zeit bleibt den
Institutionen, um zu reagieren, z. B. nicht praktikable Neurege-
lungen anzupassen und/oder neue Vorgaben zu implementie-
ren?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wissenschaft und Kunst

Da das Staatsministerium fur Wissenschaft und Kunst (StMWK) nicht plant ,neue
Museums-Richtlinien einzuflihren, wird vermutet, dass die Anfrage die Griindung
der Museumsagentur zum 01.07.2025 betrifft.

Zum 01.07.2025 wird die Staatliche Museumsagentur Bayern (Museumsagentur)
als zentrale Verwaltungs- und Serviceeinheit fur die Staatlichen Museen und
Sammlungen einschlieBlich des Museumspadagogischen Zentrums Minchen ge-
grindet. Das Vorhaben wurde in einer fundierten Projektarbeit entwickelt und hat
insbesondere die Weiterentwicklung der bei den Bayerischen Staatsgemalde-
sammlungen angesiedelten Abteilung ,Zentrale Dienste' zu einer eigenstandigen
Dienststelle zum Inhalt.

Ziel, Aufgaben, Struktur und Organisation der Museumsagentur sowie die Zusam-
menarbeit zwischen dieser und den Staatlichen Museen und Sammlungen werden
in einer Grundordnung geregelt, welche mit Wirkung vom 01.07.2025 in Kraft treten
soll. Sie wird im Bayerischen Ministerialblatt veroffentlicht. Rechte und Pflichten ein-
zelner Beschaftigter sind nicht Regelungsgegenstand dieser geplanten Bekanntma-
chung.

Die Staatlichen Museen und Sammlungen ebenso wie Hauptpersonalrat und Haupt-
schwerbehindertenvertretung beim StMWK waren von Anfang an in die Projektar-
beit eingebunden. Auch wurden die Museumsleitungen zum Entwurf der Grundord-
nung angehort.
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38. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie haufig werden Flurdenkmaler

Ulrich in Bayern im Zusammenhang mit Bau- und Infrastrukturmaf-
Singer nahmen versetzt, welche konkreten Versetzungen gab es in
(AfD) den letzten drei Jahren in Bayern, und wie beurteilt die Staats-

regierung die Auswirkungen moglicher Versetzung solcher
Denkmaler auf die Wahrnehmung und Bedeutung lokaler Kul-
turlandschaften?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wissenschaft und Kunst

In der Bayerischen Denkmalliste sind aktuell 22 825 sog. Kleindenkmaler eingetra-
gen. Die Kleindenkmaler umfassen Objekte vom Bildstock tiber Grenzsteine, Weg-
kreuze und sonstigen Gedenksteinen. Uber die jahrliche Anzahl der Versetzungen
von Kleindenkmalern im Rahmen von Bau- und InfrastrukturmalRnahmen unterhalt
das Landesamt fiir Denkmalpflege keine laufende Erfassung.
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39. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie gestaltet sich die Preispolitik

Katja des Programms aller Staatstheater und Staatsopern in Bayern,
Weitzel inwiefern sind ermaRigte Ticketpreise flir bestimmte Personen-
(SPD) gruppen — wie etwa Studierende, Auszubildende oder Seniorin-

nen und Senioren — geregelt und sind die Einrichtungen vom
Staat verpflichtet, ein bestimmtes Kontingent an verginstigten
Tickets pro Veranstaltung fur diese Gruppen bereitzustellen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wissenschaft und Kunst

Die Preispolitik der Bayerischen Staatstheater orientiert sich an verschiedenen
Preiskategorien und Platzgruppen. ErmafRigungen werden geman Ziffer 4.4 der Be-
nutzungsbedingungen der Bayerischen Staatstheater, Bekanntmachung des
Staatsministeriums fir Wissenschaft und Kunst (StMWK) vom 30. Januar 2025,
BayMBI. Nr. 79, u. a. fir Studierende unter 30 Jahren, Auszubildende und Senioren
(im Rahmen der Besucherorganisationen) gewahrt.

Eine staatliche Verpflichtung zur Bereitstellung eines bestimmten Kontingents ver-
gunstigter Tickets pro Veranstaltung besteht nicht. Die Kartenabgabe erfolgt nach
verfligbarem Angebot und kann bei hoher Nachfrage je Bestellung oder Kunde be-
grenzt werden (Ziffer 5.2).

Die ErmaRigungsregelungen werden durch das StMWK naher bestimmt, wobei je-
des Staatstheater zusatzlich eigene ErmafRigungen (z. B. Familienrabatte) und
kurzfristige Rabattaktionen durchfiihren kann.
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Geschéftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

40. Abgeordnete
Kerstin
Celina
(BUNDNIS
90/DIE GRU-
NEN)

Angesichts des Beschlusses der Ministerprasidentenkonferenz
(MPK) am 18.06.2025 in Berlin, in dem es beim Thema der Ver-
wendung des Anteils des Sondervermdgens des Bundes an die
Lander heif3t ,Bund und Lander sind sich deshalb einig, dass
insbesondere die Zusatzlichkeit entfallt, die Verwendungsbreite
bei der Umsetzung (auch auf Bereiche wie etwa Sport, Kultur,
Innere Sicherheit, Wasserwirtschaft und Wohnungsbau er-
streckt) erweitert wird und eine Doppelférderung ermdglicht
wird®, frage ich die Staatsregierung, wie dieser Beschluss, ins-
besondere vor dem Hintergrund der Festlegung des Kriteriums
Zusatzlichkeit im Art. 143h des Grundgesetzes, auf die Aus-
sage des Ministerprasidenten Dr. Markus Soder zu verstehen
ist, der im Marz im Bundesrat gesagt hatte, dies sei ,kein
Selbstbedingungsladen fir irgendwelche Projekte, die immer
schon mal gemacht werden sollten®, ob die Staatsregierung
trotz des oben genannten, mit bayerischer Zustimmung gefass-
ten MPK-Beschlusses beabsichtigt, die zusatzlichen Finanzmit-
tel aus dem Sondervermdégen nur flr zusatzliche Investitionen
zu nutzen und welche konkreten Moglichkeiten die Staatsregie-
rung sieht, die zusatzlichen Finanzmittel fir dringend notwen-
dige Hitzeschutz-Férderprogramme (z. B. in den Bestandsge-
baudebau kommunaler und sozialer Trager oder zur Unterstit-
zung bei der Pflanzung innerértlicher Baume) zu investieren, da
es daflr bislang kein spezielles staatliches Forderprogramm
gibt und die somit das Kriterium der ,Zuséatzlichkeit®, das die
Staatsregierung ja bislang fur richtig hielt, erfillen wirde (bitte
angeben, welche Férderprogramme im Bereich Hitzevorsorge
die Staatsregierung vorsieht bzw. welche es schon gibt)?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Gemal Art. 143h Abs. 1 Satze 1 und 2 des Grundgesetzes (GG) kann der Bund ein
Sondervermdgen mit eigener Kreditermachtigung fir zusatzliche Investitionen in die
Infrastruktur und fiir zuséatzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralitat bis
zum Jahr 2045 mit einem Volumen von bis zu 500 Mrd. Euro errichten, wobei Zu-
satzlichkeit dann vorliegt, wenn im jeweiligen Haushaltsjahr eine angemessene In-
vestitionsquote im Bundeshaushalt erreicht wird. Die ausdriickliche, verfassungs-
rechtliche Vorgabe der Zusatzlichkeit bezieht sich demnach ausschlieRlich auf den
Bund, nicht auch auf den Anteil der Lander im Sinne des Art. 143h Abs. 2 GG.

Die Verwendung etwaiger Mittel aus dem Sondervermdgen bleibt ausnahmslos den
Haushaltsverhandlungen bzw. dem regularen Haushaltsaufstellungsverfahren vor-

behalten.
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41. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, ob es rechtens ist, dass bayeri-
Mia sche Beamte der 3. Qualifikationsebene , die beispielsweise als
Goller stellvertretende Bauamtsleitung in einer Kommune tatig sind,
(BUNDNIS kein politisches Ehrenamt, wie beispielsweise als Ortsvorsit-
90/DIE GRU-  zende einer Partei, ausiiben diirfen und bitte in diesem Zusam-
NEN) menhang um Auskunft zu den rechtlichen Grundlagen des Bay-

erischen Beamtenrechts, méglichen generellen Einschrankun-
gen sowie den Kriterien einer moglichen Einzelfallprifung?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Das bayerische Beamtenrecht enthalt keine Regelungen, die die Ausibung eines
politischen Ehrenamtes einschranken.

Allerdings haben sich Beamtinnen und Beamte durch ihr gesamtes Verhalten zu
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu
bekennen und fir deren Erhaltung einzutreten. Sie haben bei politischer Betatigung
diejenige MaRigung und Zuriickhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung ge-
genilber der Allgemeinheit und aus der Riicksicht auf die Pflichten ihres Amtes
ergibt.
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42. Abgeordnete Nach der von Bayern erreichten EntschlieBung des Bundesra-

Claudia tes zu den Starkregen- und Hochwasserereignissen im Mai und
Kohler Juni 2024 — BR-Drs. 516/24 — frage ich die Staatsregierung, in-
(BUNDNIS wieweit die neue Bundesregierung bisher auf diese Forderun-
90/DIE GRU-  gen des Bundesrates eingegangen ist, wann mit einer finanzi-
NEN) ellen Hilfe des Bundes fur Bayern zu rechnen ist und in welcher

genauen Hoéhe Bayern diesbeziglich finanzielle Forderungen
gegenuber dem Bund geltend gemacht hat?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Die Forderung, die auf Bundesebene erforderlichen legislativen und haushalteri-
schen Schritte fiir eine solidarische Kostentragung zeitnah anzustoRen, wurde sei-
tens der Staatsregierung mit Schreiben von Herrn Staatsminister Firacker, MdL, an
den Bundesminister der Finanzen Ende Mai 2025 nochmals unterstrichen.

Die Antwort des Bundesministeriums der Finanzen hierauf steht zum jetzigen Zeit-
punkt noch aus.

Insoweit bleibt auch abzuwarten, ob die Bundesregierung die von Seiten des Bun-
desrates vorgeschlagenen Methode einer Erweiterung der Zweckbestimmung des
nationalen Sondervermoégens ,Aufbauhilfe 2021“ aufgreift.
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43. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viele Beschaftigte in den

Ferdinand Staatsministerien tiben nach Kenntnis der Staatsregierung der-
Mang zeit eine politische Funktion innerhalb der Partei CSU — Christ-
(AfD) lich-Soziale Union in Bayern e. V. (z. B. als Vorstandsmitglied,

Parteifunktionar, Delegierter oder Mandatstrager) aus, soweit
diese Funktionen im Rahmen dienstlicher Pflichten bekannt sind
(z. B. aus Nebentatigkeitsanzeigen u. a.)?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Entsprechende Zahlen werden nicht erhoben.
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44. Abgeordneter  Vor dem Hintergrund der im Artikel ,Ein kraftiger Schluck aus

Tim der Pulle?” (Abendzeitung Miinchen, 31.05.2025) geschilder-
Pargent ten massiven Einspruchswelle frage ich die Staatsregierung,
(BUNDNIS wie viele Einspriiche sind gegen Grundsteuerbescheide seit In-
90/DIE GRU-  krafttreten der Reform in Bayern insgesamt eingegangen (bitte
NEN) absolut und prozentual zu allen Bescheiden), wie ist der aktu-

elle Bearbeitungsstand dieser Einspriiche in den bayerischen
Finanzéamtern (bitte aufschlisseln nach erledigten und noch of-
fenen Einsprichen sowie Angabe der durchschnittlichen Bear-
beitungsdauer) und aus welchen Grinden wurden Einspriiche
gegen die Grundsteuerbescheide in Bayern iberwiegend ein-
gelegt?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Die Festsetzung der Grundsteuerhebesatze, der Erlass der Grundsteuerbescheide
sowie die Erhebung der Grundsteuer liegen in der Zustandigkeit der Kommunen.
Die Finanzbehorden liefern fir die neue Berechnung der Grundsteuer ab 2025 nur
die Bemessungsgrundlage. Innerhalb der jeweiligen Rechtsbehelfsfrist kann Ein-
spruch beim Finanzamt gegen den Grundsteuerwertbescheid, den Bescheid tber
den Grundsteueraquivalenzbetrag oder den Grundsteuermessbescheid (jeweils
vom Finanzamt) eingelegt werden. Gegen den Grundsteuerbescheid (von der Ge-
meinde) kann ein Widerspruch bei der Gemeinde eingelegt werden.

Insgesamt wurden von den Finanzamtern in Bayern im Rahmen der Umsetzung der
Grundsteuerreform bislang rund 12 Mio. Bescheide erlassen. Es wurden bisher
rund 1,3 Mio. Einspriche bei den bayerischen Finanzdmtern eingelegt. Die Ein-
spruchsquote liegt bei rund 11,3 Prozent. Von den bei den Finanzamtern insgesamt
eingegangenen Einsprichen wurden bereits rund 283 000 Einspriiche abschlie-
Rend erledigt. In rund 215 000 Fallen konnte dem Einspruch abgeholfen werden.
Die bisher noch nicht erledigten Einspriiche betreffen zum weit iberwiegenden Teil
verfassungsrechtliche Fragen, zu denen noch Gerichtsverfahren anhangig sind und
die deshalb abgewartet werden.

Zur durchschnittlichen Bearbeitungsdauer der erledigten Einspriiche werden keine
Aufzeichnungen gefiihrt.

Zur Anzahl der gegen Grundsteuerbescheide der Gemeinden eingelegten Wider-
spruche liegen dem Finanzressort keine Informationen vor.
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45. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, welche Auswirkungen hat die
Stephanie Novelle des Jahressteuergesetzes auf Institutionen wie
Schuhknecht z. B. Archive, Bibliotheken und Volkshochschulen, also all jene
(BUNDNIS Institutionen, Vereine oder sonstigen Akteurinnen und Akteure,
90/DIE GRU-  die im weitesten Sinne Bildungsleistungen anbieten, welche
NEN) bisher befreit waren von Umsatzsteuer, mit welcher Unterstiit-

zung kénnen die benannten Institutionen vonseiten des Frei-
staates rechnen, um den burokratischen Aufwand fur die Im-
plementierung der Veranderungen durch das Jahressteuerge-
setz so gering wie mdglich zu halten und insbesondere perso-
nell diinn besetzte Institutionen zu unterstitzen und inwieweit
stehen die zu erwarteten Einnahmen durch die steuerliche An-
passung im Verhaltnis zum birokratischen Aufwand und Ab-
wicklungskosten der neuen steuerlichen Situation wie z. B.
Steuer- und Rechtsberatung, der z. B. fiir Archive, Bibliotheken
und Volkshochschulen entsteht?

Antwort des Staatsministeriums der Finanzen und fiir Heimat

Durch das Jahressteuergesetz 2024 vom 2. Dezember 2024 (BGBI. | Nr. 387)
(JStG 2024) wurde weder die fur Archive, Bibliotheken und vergleichbare Einrich-
tungen einschlagige Norm des § 4 Nummer 20 Umsatzsteuergesetz (UStG) noch
die u. a. fir Volkshochschulen als Trager der Erwachsenenbildung mafigebliche
Norm des § 4 Nummer 22 UStG geandert.

Im Bereich der Steuerbefreiungen fir die dem Gemeinwohl dienenden Umséatze
wurde lediglich § 4 Nummer 21 UStG aufgrund eines von der Europaischen Kom-
mission erdffneten Vertragsverletzungsverfahrens an das Unionsrecht angepasst,
wobei die Anderung den Umfang der Befreiung nicht einschrankt (vgl. auch BT-
Drs. 20/13419).

Entsprechend dem Beschluss des Landtags vom 5. Juni 2025, Drs. 19/6959, setzt
sich die Staatsregierung bei der laufenden verwaltungsmaRigen Umsetzung
héchstrichterlicher Rechtsprechung ganz im Sinne des breit gefacherten Bildungs-
angebots von Volkshochschulen und ahnlichen Tragern intensiv fur eine moglichst
weitgehende Befreiung ein, ohne dass dabei unnétige Burokratie aufgebaut wird.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie

46. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie ist der aktuelle Stand des ge-
Barbara planten Berufsbildungszentrums der Kfz-Innung Miinchen, das
Fuchs laut frGheren Ankindigungen mit bis zu 10 Mio. Euro aus der
(BUNDNIS Hightech Agenda Bayern gefoérdert werden soll, welche konkre-
90/DIE GRU-  ten Aufgaben soll das geplante Berufsbildungszentrum der Kfz-
NEN) Innung Minchen tGbernehmen — insbesondere mit Blick auf die

neuen Qualifikationsanforderungen in der Aus- und Weiterbil-
dung und inwiefern unterscheidet es sich von bestehenden Be-
rufsbildungszentren?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Die Kfz-Innung Miinchen hat am 18.06.2025 den Bundesfordergeber (BIBB) und
Landesférdergeber sowie die Landesbaudirektion um ein Koordinierungsgesprach
zeitnah vor den Sommerferien 2025 gebeten; das Gutachten zu Arbeitspaket 1 fir
dieses Forderverfahren liegt am BIBB vor.

Eine landesseitige Abfinanzierung Uber die High-Tech-Agenda Bayern war nicht
moglich gewesen, weil die Grundstiickssuche zu erheblichen Verzégerungen ge-
fuhrt hatte. Daher wurden andere technologie- und digitalisierungsorientierte Inves-
titionsprojekte im Bereich der beruflichen Bildung des Handwerks vorgezogen.

Das BTZ-Kfz wird Aufgaben im Bereich der beruflichen Aus- und Fortbildung fir das
Kfz-Gewerbe Ubernehmen.

Das neue BTZ wird eine evolutionare Fortentwicklung des alten BTZ darstellen und
inhaltlich neuste technologische und digitale Inhalte durch geeignete Raumlichkei-
ten sowie durch eine entsprechende Ausstattung integrieren, um den bestehenden
Qualifikationsanforderungen des Berufsbilds auf h6chstem Niveau gerecht werden
zu kénnen. Die Kapazitaten werden mit Blick auf einen wachsenden Bedarf an Aus-
und Fortbildungsleistungen im Kfz-Bereich angepasst.

Der Freistaat wird das Foérdervorhaben im Rahmen der Handwerksférderung unter-
stutzen; geférdert werden 30 Prozent der zuwendungsfahigen Gesamtkosten des
Projekts.



Drucksache 19/7276 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 54

47. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, wer konkret ist Eigentimer/An-

Christian sprechpartner des ,Max-Planck-Gelandes” neben der Studen-
Hierneis tenstadt (Max-Planck-Institut fiir Physik — Werner Heisenberg
(BUNDNIS Institut, Féhringer Ring 6) (bitte auch genauen Umgriff der Lie-
90/DIE GRU- genschaft darlegen), wie ist die aktuelle Situation des Instituts
NEN) und der Gebaude (z. B. Leerstand, Umzug/Leerzug, Weiternut-

zung, Neunutzung, Abriss, Erhalt etc.) und welche Planungen
hat die Staatsregierung mittel- und langfristig fir das gesamte
Gelande inklusive des dort befindlichen Tennisplatzes?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Eigentimer des 3 ha grolRen und denkmalgeschiitzten Grundstlicks Fohringer
Ring 6 in Miinchen ist der Freistaat. Die Liegenschaft, Flurnummer 106/4, Gemar-
kung Milnchen, Freimann, 80805 Minchen, steht nach Umzug des Max-Planck-
Instituts fir Physik (Werner-Heisenberg-Institut) in einen Neubau in Garching seit
dem 1. April 2024 leer. Zustandig fir die Grundstiicksbewirtschaftung ist das
Staatsministerium fur Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi).

Das StMWi hat mit Wirkung zum 1. April 2024 einen Sicherheitsdienst beauftragt,
der die Liegenschaft rund um die Uhr (24/7) bewacht. Zudem wurde die Pflege der
AuRenanlagen sowie ein Winterdienst in Auftrag gegeben. Das Kantinengebaude
wurde mit Vertrag zwischen Immobilien Freistaat Bayern (IMBY) und ,Little Chefs
Company GmbH*, Griinwald, Geschaftsflihrung Bernd Thann, auf Rechnung des
StMWi vermietet. Das auf der Liegenschaft befindliche Gastehaus hat die Imby auf
Rechnung des StMWi an die Max-Planck-Gesellschaft vermietet.

Die zunachst angedachte Nachnutzung der Liegenschaft durch Ludwig-Maximili-
ans-Universitat Minchen und Munich Quantum Valley konnte u. a. aus Kostengrin-
den nicht umgesetzt werden. Baualtersbedingt besteht ein umfassender Sanie-
rungsbedarf. Nach Abschluss der Staatsbedarfsprifung vom 10. Februar 2025 er-
arbeitet die Staatsregierung derzeit Vorschlage im Hinblick auf die weitere Verwen-
dung der Liegenschaft Féhringer Ring 6.
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48. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, stimmt es, dass moderne Windin-

Florian dustrieanlagen laut aktuellem technischen Stand eine deutlich
Kohler hohere Energieausbeute erzielen und daher eine deutlich gerin-
(AfD) gere Flacheninanspruchnahme der bayerischen Landesflache

ausreichen wurde, anstatt der im Windfldchenbedarfsgesetz
(WindBG) sowie im Landesentwicklungsprogramm Bayern
(LEP) festgelegten Ausbauziele von 2 Prozent bzw. 1,8 Pro-
zent, wie viele Einwendungen wurden jeweils in den Jah-
ren 2019, 2021, 2022, 2023 und 2024 im Rahmen von Planfest-
stellungsverfahren gemaR § 73 Verwaltungsverfahrensgesetz
(VWVFG) sowie im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) gegen Wind-
energievorhaben in Bayern insgesamt eingereicht und wie viele
Klagen gegen Windkraftprojekte in Bayern wurden insgesamt
jeweils in den Jahren 2019, 2021, 2022, 2023 und 2024 bei den
zustandigen Verwaltungsgerichten erhoben?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und Ener-
gie im Einvernehmen mit dem Staatsministerium fiir Umwelt und Verbraucher-
schutz

Windenergieanlagen sind in den vergangenen Jahren immer leistungsfahiger ge-
worden und stellen die flacheneffizienteste Energieform unter den erneuerbaren
Energien dar. Die spezifische Generatorleistung realisierter Anlagen ist kontinuier-
lich angestiegen und betragt gemal den Auswertungen der Fachagentur Wind und
Solar fur das Jahr 2024 durchschnittlich 5,11 MW. Der tatsachliche Flachenbedarf
hangt jedoch nicht nur von der Technologieentwicklung, sondern zusatzlich stark
von Einflussfaktoren wie der Nutzbarkeit der Fldchen und der Flacheneffizienz ab.

Bei der Berechnung der Flachenverfugbarkeit bzw. des Flachenbedarfs fur den
Ausbau der Windenergie an Land wurde eine Referenzanlage fir das Jahr 2030 zu
Grunde gelegt. Die Referenzanlage, wurde aus den bisherigen Entwicklungen der
Anlagenparameter wie z. B. Generatorleitung, Nabenhoéhe oder Rotordurchmesser
extrapoliert. Dadurch wurde die technische Weiterentwicklung der Anlagen bei der
Flachenberechnung bereits bertcksichtigt. Ein Abweichen von den Flachenbei-
tragswerten (2 Prozent bzw. 1,8 Prozent) aufgrund der derzeit absehbaren Techno-
logieentwicklung ist daher nicht angezeigt.

Hinsichtlich des Aspekts der Einwendungen und der Klagen gegen Windenergie-
vorhaben in Bayern wurde folgende Auskunft des Staatsministeriums fur Umwelt
und Verbraucherschutz erteilt: Die angefragten Daten liegen bei den zusténdigen
Vor-Ort-Behérden vor. Eine Auswertung ist im Rahmen der zur Verfigung stehen-
den Zeit nicht leistbar.
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49. Abgeordneter Ich frage die Staatsregierung, wie viel Geld hat die Staatsregie-

Oskar
Lipp
(AfD)

rung seit der Anklndigung der Bayerischen Halbleiterinitiative
im Oktober 2021 insgesamt sowie jeweils in den Jahren 2021,
2022, 2023 und 2024 fir Mallnahmen im Rahmen dieser Initia-
tive — insbesondere fur Chipdesign, Forschung, Férderung von
Unternehmen, Infrastruktur und Ansiedlungen — aufgewendet,
zahlte der Freistaat im Rahmen der Kofinanzierung von IPCEI-
oder EU-Chips-Act-Projekten seit einschliellich dem Jahr 2021
bis einschlief3lich dem Jahr 2024 mehr Landesmittel ein, als er
durch Férdermittel des Bundes und der EU zurlckerhielt (bitte
Brutto-Netto-Verhaltnis insgesamt sowie fir die Jahre 2021,
2022, 2023 und 2024 aufschlisseln) und wie viele neue Pro-
duktionsstatten fur Halbleiterbauelemente (Fertigungsstatten)
und neue Entwicklungs- bzw. Designlabors fiir Mikroelektronik
und Chipdesign wurden seit der Anklindigung der Bayerischen
Halbleiterinitiative im Oktober 2021 in Bayern neu geschaffen
(falls moglich, bitte diese Vorhaben jeweils quantitativ und qua-
litativ beschreiben)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und

Energie

Zu dem ersten Teil der Frage wird mitgeteilt:

a) Foérderung von forschungsnaher Infrastruktur

Bayerisches Chip Design Center (BCDC):
50 Mio. Euro (Férderbescheid am 20. November 2023)

Beteiligung Bayerns an den beiden Pilotlinien APECS und WBG im Rah-
men des EU-Chips-Act durch die bayerischen Fraunhofer-Institute IIS,
EMFT, AISEC, und IISB:

Kofinanzierung der beiden Pilotlinien durch das Bayerische Wirtschafts-
ministerium mit Gber 13,3 Mio. Euro ist Voraussetzung dafiir, dass tber
66 Mio. Euro Bundes- und EU-Gelder nach Bayern flieRen kdnnen.
(Ubergabe Férderbescheid am 20. Marz 2025)

FuE-Initiative Trusted Electronics der Fraunhofer Institute AISEC, IIS,
EMFT:

Foérderung: 29,3 Mio. Euro zusatzlich 5,7 Mio. Euro fur Gerateinvestitio-
nen im Rahmen des EU-REACT-Programms

b) FérdermalRnahmen

Important Project of Common European Interest (IPCEI) Mikroelektronik
und Kommunikationstechnologien: Durch die Aufteilung der Férdermit-
tel zu 70 Prozent auf den Bund und 30 Prozent auf das Land Uber den
Forderzeitraum entsteht eine erhebliche Hebelwirkung, um Bundesfor-
derung nach Bayern zu lenken. Die geltenden Verwaltungsvereinbarun-
gen zwischen Bund und Bayern gehen fir Unternehmensprojekte an
Standorten in Bayern mit einem Gesamtprojektvolumen von
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ca. 2 Mrd. Euro von einer Gesamtférderung von ca. 890 Mio. Euro aus,
von denen der Freistaat anteilig knapp 270 Mio. Euro tragt. Bayern hat
bisher Landesmittel in Héhe von ca. 37 Mio. Euro ausgezahlt.

Forderaufruf ,Elektronische Systeme und Prozesstechnologien® im
Rahmen der Férderlinie Digitalisierung des Bayerischen Verbundfor-
schungsprogramms (BayVFP): Seit 2021 wurden Verbundforschungs-
vorhaben mit unmittelbarem Bezug zu Halbleitertechnologien mit einem
Foérdervolumen von 19,1 Mio. Euro bewilligt (2021: 4,9 Mio. Euro,
2022: 0,8 Mio. Euro, 2023: 8,9 Mio. Euro, 2024: 4,5 Mio. Euro).

Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie ,Bekanntmachung fir die
Forderung von innovativen Investitionsprojekten im Rahmen des Euro-
paischen Chip-Gesetzes”: Das Verfahren lauft, mehrere bayerische Un-
ternehmen sind beteiligt. Mit ersten Férderbescheiden wird im 2. Halb-
jahr 2025 gerechnet.

Zu der Frage nach neuen Produktionsstatten und neuen Entwicklungs- bzw. De-
signlabors liegen dem StMWi keine Statistiken vor.
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50. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, wie viele ha Grinflache wurden

Ruth in den vergangenen zehn Jahren in Bayern versiegelt (bitte auf-
Miiller gelistet nach Jahren, Regierungsbezirken, Landkreisen, Kom-
(SPD) munen und kreisfreien Stadten sowie Art der neuen Nutzung

angeben), wie viele ha davon waren landwirtschaftlich genutzte
Flachen (bitte aufgelistet nach Jahren, Regierungsbezirken,
Landkreisen, Kommunen und kreisfreien Stadten sowie Art der
neuen Nutzung angeben) und wie viele ha ékologisch wertvolle
Ausgleichsflachen und landwirtschaftliche Tauschflachen sind
dafir entstanden (bitte aufgelistet nach Jahren, Regierungsbe-
zirken, Landkreisen, Kommunen und kreisfreien Stadten ange-
ben)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und Ener-
gie im Einvernehmen mit dem Staatsministerium fiir Umwelt und Verbraucher-
schutz

Die flachenmafige Entwicklung der Nutzungsart ,Vegetation®, unter die auch die
Nutzungsart ,Landwirtschaft fallt, in den Jahren 2014 bis 2023 kann dem Anhang'°
entnommen werden (Stichtag jeweils 31.12.). Das Jahr 2023 ist das aktuelle vom
Landesamt fur Statistik verdffentlichte Berichtsjahr. Fur das Jahr 2024 liegen noch
keine Werte vor. Daraus lassen sich jedoch keine Riickschlisse ziehen, welchen
Anteil Vegetationsflachen an den neu in Anspruch genommenen Siedlungs- und
Verkehrsflachen einnehmen oder wie hoch der Grad der Versiegelung neu in An-
spruch genommener Vegetationsflachen ist. Diese Daten liegen nicht vor. Eine Er-
hebung des Landesamts fir Umwelt aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass der An-
teil versiegelter Flachen an der Siedlungs- und Verkehrsflache (SuV) in etwa bei
50 Prozent liegt.

Eine Auswertung des Okoflachenkatasters (OFK) zu den Ausgleichsflachen fiir die
in den vergangenen zehn Jahren in Bayern versiegelten Grunflachen ist aufgrund
der unspezifischen Fragestellung nicht mdglich. Im Okoflachenkataster werden die
Ausgleichs- und Ersatzflachen gemafy der naturschutzrechtlichen und baurechtli-
chen Eingriffsregelung erfasst. Dabei erfolgt keine Dokumentation des Versiege-
lungsgrads von Flachen.

10

Von einem Abdruck wurde abgesehen. Die Anlage ist als pdf-Dokument hier einsehbar.


file://///filesrv.baylt.landtag.de/ElanText/ElanTextAblage_WP19/Drucksachen/Basisdrucksachen/0000006000/0000006220_Müller_R_Anlage.pdf
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51. Abgeordneter  Ich frage die Staatsregierung, in welcher Form hat sie sich bei

Martin der neuen Bundesregierung dafiir eingesetzt, dass die im Koa-
Stiimpfig litionsvertrag von CDU, CSU und SPD geplante Uberpriifung
(BUNDNIS des Referenzertragsmodells nicht dazu fiihrt, dass der finanzi-
90/DIE GRU- elle Ausgleich fiir bayerische Anlagen reduziert wird und so die
NEN) Wirtschaftlichkeit bei zukinftigen Windkraftprojekten in Bayern

in Frage steht, welche Planungsregionen haben die notwen-
dige Anderung des Regionalplans noch nicht abgeschlossen
und stehen aufgrund der Uberpriifung des Flachenziels vor ei-
ner Planungsunsicherheit und wie hoch schéatzt die Staatsre-
gierung die Verzdgerung der Ausweisung der Windgebiete
durch die vom Bundesgesetzgeber geschaffene Unsicherheit?

Antwort des Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie

Im Sinne einer Fortfiihrung der positiven Dynamik beim Windenergieausbau in Bay-
ern setzt sich die Staatsregierung dafiir ein, dass das Referenzertragsmodell im
Erneuerbare-Energien-Gesetz in seiner jetzigen Form mit erhéhten Korrekturfakto-
ren fur windschwachere Standorte in Stiddeutschland beibehalten wird. Dieses An-
liegen wurde aktuell etwa im Rahmen der 5. Energieministerkonferenz der Lander
am 23. Mai 2025 in Rostock sowie in verschiedenen Austauschformaten gegentiber
dem Bund vorgetragen.

Aktuell arbeiten alle Regionalen Planungsverbande in Bayern an den Teilfortschrei-
bungen fur Windenergie und streben tUberwiegend die Ausweisung der Vorrangge-
biete fur Windenergie bis 2032 mdglichst in einem Verfahren an. Der Staatsregie-
rung ist eine grundsatzliche Beibehaltung des bundesweiten 2 Prozent-Flachen-
ziels fur Windenergie wichtig, um langfristige Planungssicherheit fur alle Beteiligten
zu gewahrleisten. Bayern strebt die bisherigen Bundesvorgaben fir Windenergie
weiter an, um der Windkraft Schub zu verleihen. Dabei werden die Regionalen Pla-
nungsverbande unterstlitzt, ihre bisherigen Planungen wie begonnen fortzusetzen.
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Geschéftsbereich des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucher-
schutz

52. Abgeordneter
Maximilian
Deisenhofer

(BUNDNIS

90/DIE GRU-

NEN)

Vor dem Hintergrund des aktuellen Hitzechecks der Deutschen
Umwelthilfe'" frage ich die Staatsregierung, wie haben sich in
den vergangenen funf Jahren in den bayerischen Klimaregio-
nen Alpen, Alpenvorland, Sidbayerisches Higelland, Donau-
region, Ostbayerisches Hiligel- und Bergland, Mainregion und
Spessart-Rhon jeweils die Jahresmitteltemperatur, die Anzahl
der ,heilen Tage® (das heillt Tage, deren hochste Temperatur
oberhalb von 30 Grad Celsius lag) sowie die Anzahl der ,Tro-
pennachte” (das heiRt Nachte, deren niedrigste Temperatur
20 Grad Celsius nicht unterschritt) verandert, inwiefern haben
sich in den vergangenen funf Jahren in den genannten bayeri-
schen Klimaregionen Art und Anzahl der Rettungsdienstein-
satze in Phasen extremer Hitze verandert und wie hat sich der
Anteil versiegelter Béden an den fir Siedlung und Verkehr be-
anspruchten Flachen in Schwaben von 2015 bis heute entwi-
ckelt (bitte aufgeschlisselt nach Gebietskérperschaften)?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Die angefragten Daten fir Jahresmitteltemperaturen, Hitzetage und Tropennachte
fur die sieben Klimaregionen fiir den Zeitraum 2020-2024 sind nachfolgender Ta-
belle zu entnehmen. Es handelt sich um Gebietsmittelwerte Uber alle Rasterzellen

in der jeweiligen Klimaregion.

Jahresmitteltemperatur

Ostbayer-

Sldbayer- | isches .
Jahr Alpen \fgﬁ;g;’ isches Hiigel- I?gniil: :\élailg;] SPSES«;\N-

Hiigelland | und Berg- 9 9

land

2020 7,2 8,9 9,6 8,7 9,8 10,1 9,5
2021 6,1 7,7 8,5 7,6 8,7 8,9 8,1
2022 7,6 9,4 10,1 9,2 10,3 10,5 9,9
2023 7,7 9,5 10,4 9,3 10,4 10,7 9,9
2024 8,0 9,6 10,4 9,6 10,7 10,7 9,9

Hitzetage (Tage mit einem Temperaturmaximum von mind. 30°C)

Ostbayer-
Sldbayer- | isches .
save | mpen | e | aches | muger | Donel | Man | Spesserc
Hugelland | und Berg-
land
2020 0,9 2,9 57 6,2 10,3 11,0 8,5
2021 0,2 1,4 4.1 23 53 3,9 2,4
2022 2,3 6,9 12,9 10,7 16,4 20,5 12,0

"

https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/zweiter-hitze-check-der-deutschen-
umwelthilfe-mehr-als-12-millionen-menschen-in-deutschen-staedten-v/?


https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/zweiter-hitze-check-der-deutschen-umwelthilfe-mehr-als-12-millionen-menschen-in-deutschen-staedten-v/?
https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/zweiter-hitze-check-der-deutschen-umwelthilfe-mehr-als-12-millionen-menschen-in-deutschen-staedten-v/?

Drucksache 19/7276 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 61

2023 3,6 9,0 15,0 9,0 16,8 14,4 6,6
2024 0,4 3,5 9,4 7.4 17,1 15,0 7,2
Tropennachte (Tage mit einem Temperaturminimum gréRer als 20°C)
Ostbayer-

Sldbayer- | isches .
save | g | e | isches | age. | Do | Van | Seesart

Higelland | und Berg-

land

2020 0 0,01 0 0 0 0,03 0,21
2021 0 0 0 0 0 0,01 0
2022 0 0 0 0 0 0,00 0
2023 0,07 0 0,01 0,01 0,02 0,01 0,13
2024 0,01 0 0 0 0 0 0,02

Die Hauptursachen und der Zeitpunkt der Rettungsdiensteinsatze werden nicht
zentral statistisch erfasst. Eine detaillierte statistische Auswertung ist nur im Rah-
men einer Einzelfallauswertung und unter Beteiligung externer Stellen mdglich, die
auch unter Berlcksichtigung der Bedeutung des sich aus Art. 13 Abs. 2, Art. 16a
Abs. 1 und 2 Satz 1 Bayerische Verfassung (BV) ergebenden parlamentarischen
Fragerechts einen unverhaltnismafig hohen Aufwand und die Bindung erheblicher
personeller Ressourcen bedeuten wirde.

Die Entwicklung des Anteils versiegelter Béden an den fur Siedlung und Verkehr
beanspruchten Flachen in Schwaben von 2015 bis heute wird nicht zentral statis-
tisch erfasst. Eine Datenerhebung ist im Rahmen der zur Verfligung stehenden Zeit
nicht leistbar.
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53. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, was sind die genauen Griinde,

Martina mit denen sich das Landratsamt Wurzburg an die Regierung
Fehilner von Unterfranken gewandt hat, um zu klaren, ob und inwieweit
(SPD) das Verfahren zur Ausweisung des Wasserschutzgebietes im

Wirzburger Westen wiederholt werden muss, welche Konse-
quenzen hatte das fur das laufende bergrechtliche Verfahren im
Hinblick auf den Trinkwasserschutz und wie beurteilt die Staats-
regierung die aktuelle Rechts- und Verfahrenslage zu beiden
Verfahren?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Das Landratsamt Wiirzburg hat sich mit der Bitte um Uberpriifung mehrerer Fragen
im Hinblick auf das Verfahren zur Wasserschutzgebietsausweisung ,Zeller Quellen®
an die Regierung von Unterfranken gewandt. Konkret besteht seitens des Landrat-
samts Klarungsbedarf hinsichtlich einer AnstolRwirkung der Antragsunterlagen, ei-
nem Eindruck der Vorwegnahme des Verfahrensergebnisses durch eine moglich-
erweise im Erdrterungstermin getroffene AuRerung der Darstellung des Wasser-
schutzgebiets im fachlich erforderlichen Umfang in den Unterlagen, einer mdglichen
Verscharfung des Verbotskatalogs der WSG-Verordnung nach Auslegung der Ver-
fahrensunterlagen und einem eventuellen Rechtsfehler im Bekanntmachungstext.

Das bergrechtliche Planfeststellungsverfahren und das Verfahren zur Ausweisung
des Wasserschutzgebiets sind rechtlich eigenstéandige Verfahren und daher grund-
satzlich voneinander unabhangig zu beurteilen.

Hinsichtlich des Wasserschutzgebietsverfahrens befindet sich die Regierung der-
zeit noch in der ergebnisoffenen Prufung der Rechts- und Verfahrenslage; die Pru-
fung bleibt abzuwarten. Das bergrechtliche Verfahren wird fortgefuhrt.
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54. Abgeordneter  Angesichts der Berichterstattung der Main-Post in Wirzburg

Patrick vom 15.06.2025 zu einer Vorlage des Landrats des Landkrei-
Friedl ses Wirzburg an die Regierung von Unterfranken zur Prifung
(BUNDNIS »,moglicher Verfahrensfehler beim Verfahren zur Erweiterung
90/DIE GRU-  des Trinkwasserschutzgebiets ,Zeller Quellstollen* frage ich die
NEN) Staatsregierung zu den im Beitrag genannten Punkten, welche

Erkenntnisse liegen der Staatsregierung hinsichtlich der be-
haupteten mdglichen Verscharfung des Wortlauts bei ,Zwi-
schenfriichte vor Mais* vor (sofern es eine geanderte Textvari-
ante geben sollte, bitte Quelle, Zeitpunkt, Autor und Qualifizie-
rung der Textvariante im Rahmen des Verfahrens angeben),
wie schatzt die Staatsregierung die Vorlage einer ,eventuellen
Vorwegnahme des Verfahrensergebnisses® der Amtsleiterin
der Verfahren leitenden Wasserbehdrde am Landratsamt durch
den Landrat an die Regierung von Unterfranken im Hinblick auf
eine mdgliche ,Voreingenommenheit* des Landrats selbst in
Sachen Wasserschutzgebietsverfahren im Hinblick auf die
Frage, ob damit inzwischen doch hinreichend Anhaltspunkte
daflr vorliegen, dass das Wasserschutzgebietsverfahren nicht
ordnungsgemald durchgefiihrt wird, sodass eine Weisung ge-
genuber dem Landrat ndtig werden kénnte, ein, und wie bewer-
tet die Staatsregierung, dass die o6ffentliche Beteiligung noch
immer nicht abgeschlossen ist, weil ,Einwender noch bis Ende
Juli zu einem Gutachten aus dem Jahr 1991 Stellung nehmen*
kénnen sollen, im Blick auf die Verfahrens6konomie und das
Ziel effizienter und zielgerichteter Verwaltungsverfahren ge-
rade bei so wichtigen Verfahren, wie hier zum verbesserten
Trinkwasserschutz?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Das Landratsamt Wiirzburg hat sich mit der Bitte um Uberpriifung mehrerer Fragen
im Hinblick auf das Verfahren zur Wasserschutzgebietsausweisung ,Zeller Quellen®
an die Regierung von Unterfranken gewandt. Konkret bestehen seitens des Land-
ratsamts Klarungsbedarf hinsichtlich einer Anstof3wirkung der Antragsunterlagen,
einem Eindruck der Vorwegnahme des Verfahrensergebnisses durch eine mdglich-
erweise im Erdrterungstermin getroffene AuRerung, der Darstellung des Wasser-
schutzgebiets im fachlich erforderlichen Umfang in den Unterlagen, einem eventu-
ellen Rechtsfehler im Bekanntmachungstext und einer méglichen Verscharfung des
Verbotskatalogs der WSG-Verordnung nach Auslegung der Verfahrensunterlagen.

Die in Rede stehende Verscharfung des Wortlauts bei ,Zwischenfriichten vor Mais*
bezieht sich auf eine datumsmaRige Verkirzung der Fruchtfolgefristen. Die mégli-
che Anderung des Wortlauts der Verordnung befindet sich derzeit noch in fachlicher
Prifung und geht auf die Stellungnahme eines Tragers o6ffentlicher Belange zurick.
Danach dirfte die Zwischenfrucht vor Mais erst ab 15.03. statt 01.03. eingearbeitet
werden. Dies geht aus dem angesprochenen Schreiben des Landratsamts hervor,
in welchem es der Regierung von Unterfranken mdgliche Verfahrensfehler zur Pri-
fung vorgelegt hat.

Eine ,Voreingenommenheit“ des Landrats in Sachen Wasserschutzgebietsverfah-
ren steht nicht in Rede.
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Sofern die Fragestellung weiterhin darauf abzielt, ob die Regierung von Unterfran-
ken gegeniber dem Landratsamt Wirzburg die Weisung aussprechen wird, das
Offentlichkeitsbeteiligungsverfahren zu wiederholen, sieht die Regierung von Un-
terfranken fir eine solche Weisung derzeit keine Veranlassung. Zum einen ist die
Prifung potenzieller Verfahrensfehler noch nicht abgeschlossen. Zum anderen ist
verfahrensfiihrende Behdrde das Landratsamt. Eine Entscheidung hinsichtlich der
Wiederholung des Beteiligungsverfahrens trifft das Landratsamt in eigener Zustan-
digkeit. Der Regierung kommt vorliegend beratende Funktion zu.

Von dem genannten Gutachten aus dem Jahr 1991 haben weder die Regierung von
Unterfranken noch das Staatsministerium fir Umwelt und Verbraucherschutz
Kenntnis. Das Beteiligungsverfahren liegt in der Verantwortung des Landratsamts
Wiirzburg als verfahrensfiihrender Behorde. Die Regierung priift aktuell lediglich die
vom Landratsamt vorgetragenen Punkte.
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55. Abgeordneter Bezugnehmend auf die tierschutzrelevanten Vorfélle im Gefli-

Paul gelschlachthof in Wassertriidingen/Mittelfranken frage ich die
Knoblach Staatsregierung, wie weit die mit der Sichtung und Auswertung
(BUNDNIS des Videomaterials der Tierschutzorganisation ,Aninova“ be-
90/DIE GRU-  auftragte Bayerische Kontrollbehérde fiir Lebensmittelsicher-
NEN) heit und Veterinarwesen (KBLV) nunmehr vorangeschritten ist,

ob es richtig ist, dass die KBLV mitbeauftragt wurde mit der
Durchsuchung des Betriebs und ob die Staatsregierung darin
einen Interessenskonflikt sieht, wenn die KBLV mit Ermittlun-
gen der Staatsanwaltschaft betraut ist, wenn gleichzeitig eine
Garantenstellung fur die Aufdeckung systemischer Fehler im
Betrieb vorliegt?

Antwort des Staatsministeriums fiir Umwelt und Verbraucherschutz

Das gesamte Videomaterial, das sowohl der Staatsanwaltschaft als auch der Bay-
erischen Kontrollbehdrde fir Lebensmittelsicherheit und Veterinarwesen (KBLV)
durch die Tierschutzorganisation zur Verfiigung gestellt wurde, umfasst
ca. 500 Stunden. Die Sichtung dauert noch an.

Uber das laufende staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren und Einzelheiten
Uber Beteiligte, kdnnen keine Auskiinfte erteilt werden.

Grundsatzlich sind die Behorden fir gesundheitlichen Verbraucherschutz und Ve-
terindrwesen, die KBLV eingeschlossen, zustandig fur die Aufgaben im Zusammen-
hang mit der Lebensmittel-, Futtermittel- und Veterinariberwachung. Dazu gehort
auch die Veranlassung von Verwaltungsmaflnahmen/Verwaltungsanordnungen zur
Abstellung vorgefundener / aufgedeckter VerstdRe (z. B. gesetzeswidriger syste-
matischer Fehler). Handelt es sich dabei um strafbewehrte Verstéfle, muss zwin-
gend die Staatsanwaltschaft einbezogen werden. Sie ist zustandig fur eine Straf-
verfolgung. Es obliegt der Staatsanwaltschaft, bei Bedarf andere Behérden einzu-
beziehen. Strafverfahren und Verwaltungsverfahren sind voneinander unabhangig.
Die Staatsregierung sieht keinen Interessenskonflikt.



Drucksache 19/7276

Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode

Seite 66

Geschiftsbereich des Staatsministeriums fiir Ernahrung, Landwirtschaft,
Forsten und Tourismus

56. Abgeordneter
Horst
Arnold
(SPD)

Unter Bezugnahme auf den Artikel der Zeitschrift ,Jagd in Bay-
ern“ des Bayerischen Jagdverbandes (BJV), Ausgabe 06/2025,
Seite 7 — 11, in dem Forstlichen Gutachten unter anderem
.massive Mangel sowohl bei der Neutralitat der Ersteller als
auch bei der Erstellung selbst” attestiert werden, insbesondere
der veroffentlichten Behauptung (Seite 11), dass sich Bayern
enorme Steuergelder sparen kénne, und der immer noch ge-
lebte Versuch des Staatsministeriums fiir Ernahrung, Landwirt-
schaft, Forsten und Tourismus, das ,Thessenvitz-Papier* trotz
aller gegenteiligen Beteuerungen umzusetzen, frage ich die
Staatsregierung, wie sie mit den inhaltlichen Behauptungen des
Artikels umgeht, ob diese zutreffen und die geaulerte Kritik bei
der zukinftigen Erstellung Forstlicher Gutachten auch im Rah-
men der o&ffentlichen Erdrterung desselben explizit Berlicksich-
tigung findet, zumal der BJV als anerkannter Naturschutzver-
band Uber eine Verbandsklagebefugnis verfiigt?

Antwort des Staatsministeriums fiir Ernahrung, Landwirtschaft, Forsten und

Tourismus

Die Vorwiirfe treffen nicht zu und entbehren inhaltlich jeglicher Grundlage.

Aussagekraft und Objektivitat der Forstlichen Gutachten sind rechtlich durch Urteile
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) und wissenschaftlich von der
Technischen Universitdt Minchen (TUM) sowie Ludwig-Maximilians-Universitat
Minchen (LMU) bestatigt.

Bei der Behandlung des Jahresberichts des Bayerischen Obersten Rechnungshofs
(ORH) 2025 im Landtag erklarte dieser, dass die Forstlichen Gutachten und die
erganzenden Revierweisen Aussagen die Situation der Waldverjungung sehr tref-
fend widerspiegeln.

Das sogenannte , Thessenvitz-Papier” wurde 2010 vom damals zustandigen Staats-
minister Helmut Brunner flr gegenstandslos erklart. Daran hat sich nichts gedndert.
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57. Abgeordnete Ich frage die Staatsregierung, in wie vielen Fallen wurden die
Eva fur die Gewahrung der Ausgleichszahlung fir Gewasserrand-
Lettenbauer streifen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie (GWZ) mal}-
(BUNDNIS geblichen Sachverhalte im Jahr 2024 und im laufenden
90/DIE GRU-  Jahr 2025 im Regierungsbezirk Schwaben kontrolliert, an wel-
NEN) chen Orten fanden die Kontrollen statt und wie haufig gab es

Beanstandungen?

Antwort des Staatsministeriums fiir Ernahrung, Landwirtschaft, Forsten und
Tourismus

— Bei der Ausgleichszahlung fir Gewasserrandstreifen im Rahmen der Wasser-
rahmenrichtlinie (GWZ) sind nur bestimmte Nutzungscodes (NC) zugelassen.
Dies bedeutet, dass nur bestimmte Kulturen bei der Ausgleichszahlung férder-
fahig sind. Diese werden zu 100 Prozent Uber die Kulturartenerkennung Uber-
pruft.

— Da nur die forderfahigen NC zur Beantragung zugelassen sind, ist die Anlage
der Gewasserrandstreifen (GWR) gesichert.

— Der NC (und damit die Anlage des GWR) wird im Flachenmonitoringsystem Gber
die regelmaRige systematische Beobachtung (RSB) geprift.

— Falls der Betrieb GWZ beantragt hat und eine relevante Flache fir die physische
Vor-Ort-Kontrolle (pVOK) ausgewahlt wurde, wird in der pVOK geprtift, ob der
GWR tatsachlich an einem relevanten Gewasser liegt.

— Im Jahr 2024 wurden auf diese Weise in Schwaben

— 4036 GWR mit beantragter GWZ zur Kulturartenerkennung tberpruft.

— 257 GWR vor Ort geprift (Lage der Flache in Schwaben, unabhangig des
Betriebssitzes).

— Forderrelevante Beanstandungen gab es in Schwaben im Jahr 2024 nur eine
bei der Kulturart. Im Rahmen der pVOK gab es keine Mangel.

Krei " Uberpriifung forderrelevante Uberprii-
reisschlissel Name Kulturart Bea?(standungen fung Lage
ulturart
09761 Augsburg 34 1
09764 Memmingen 6 0
09771 Aichach-Friedberg 764 52
09772 Augsburg 370 22
09773 Dillingen a.d.Donau | 802 54
09774 Glinzburg 697 33
09775 Neu-Ulm 247 12
09777 Ostallgau 49 0
09778 Unterallgau 521 19
09779 Donau-Ries 1065 1 64
09780 Oberallgau 5 0
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| 7 | Schwaben | 4536 |1 | 257 |
Info: Differenz in der Summierung aufgrund landkreisubergreifender GWR

— Aufgrund der derzeit erst angelaufenen Kontrollen kdénnen fir das Jahr 2025
keine Zahlen gemeldet werden.
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Geschaftsbereich des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Sozia-

les

58. Abgeordnete
Doris
Rauscher
(SPD)

Nachdem mit dem KiTa-Qualitatsgesetz (KiTaQG) der Bund die
Lander in den Jahren 2023 bis 2026 mit insgesamt rund
8 Mrd. Euro bei MalRnahmen zur Weiterentwicklung der Qualitat
und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreu-
ung unterstitzt, das Gesetz zum 01.01.2025 inhaltlich weiter-
entwickelt wurde und somit kiinftig eine starkere Fokussierung
auf zentrale Qualitatshandlungsfelder vorsieht und dabei zwei
Handlungsfelder fir alle Lander verpflichtend sind, zum einen
die Gewinnung und Sicherung von Fachkraften als auch die
sprachliche Bildung und MafRnahmen zur Beitragsentlastung
nur noch bis zum 31.12.2025 mit Bundesmitteln umgesetzt wer-
den kdénnen, frage ich vor diesem Hintergrund die Staatsregie-
rung, wann ist mit dem Abschluss der Bund-Lander-Vereinba-
rung fir Bayern zur Umsetzung des KiTaQG zu rechnen, in wel-
che konkreten Handlungsfelder beabsichtigt die Staatsregie-
rung die Bundesmittel zu investieren (bitte um detaillierte Auflis-
tung der geplanten MaRnahmen und deren Finanzvolumen) und
welche Planungen bestehen fir die Weiterfiihrung des Beitrags-
zuschusses in Bayern ab dem Jahr 2026, wenn eine Finanzie-
rung durch Bundesmittel nicht mehr moglich ist?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

Die inhaltlichen Verhandlungen zur Bund-Lander-Vereinbarung zur Umsetzung des

Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualitat und zur Verbesserung der Teilhabe in
Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG) fur die Jahre 2025 und
2026 sind auf Fachebene abgeschlossen.

Am 24.06.2025 wurden dem Ministerrat die Ergebnisse der fachlichen Verhandlun-
gen vorgestellt. Frau Staatsministerin Ulrike Scharf wurde beauftragt, den Ande-
rungsvertrag mit dem Bund zur Fortfihrung des KiQuTG fir den Freistaat abzu-
schlieen. Die Ergebnisse sind im Rahmen des Parlamentsbeteiligungsverfahrens

in WebEULA eingestellt worden.
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59. Abgeordnete  Ich frage die Staatsregierung, wie viele Antrage auf Reiseassis-

Ruth tenz im Bezirk Oberbayern wurden in den Jahren 2023/2024 ge-
Waldmann stellt und abgelehnt, nach welchen Kriterien wird vom Bezirk
(SPD) Oberbayern die Erforderlichkeit im Rahmen der Eingliederungs-

hilfe geprift und welche MaRnahmen ergreift die Staatsregie-
rung zur systematischen Beratung von Menschen mit Behinde-
rung Uber ihre Rechte?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

In Bayern sind die Bezirke als Trager der Eingliederungshilfe fir den Vollzug des
Leistungsrechts der Eingliederungshilfe im eigenen Wirkungskreis zustandig. Die
Bezirke unterliegen damit nur der Rechtsaufsicht, nicht der Fachaufsicht der jeweils
zustandigen (Bezirks-)Regierungen. Die Staatsregierung ist also weder selbst zu-
standig, noch liegen ihr entsprechende Erkenntnisse zur Anzahl der abgelehnten
Antrage auf Reiseassistenz und den Kriterien der Erforderlichkeit bei der Prifung
durch den Bezirk Oberbayern vor.

Zur Frage nach den Beratungsangeboten fir Menschen mit Behinderung wird da-
rauf hingewiesen, dass nach § 106 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) die
Bezirke als Trager der Eingliederungshilfe fir die Bereitstellung von Beratungsan-
geboten zustandig sind. lhre Beratung umfasst u. a. die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe einschlieRlich des Zugangs zum Leistungssystem sowie die Verwal-
tungsablaufe.

Zusatzlich gibt es folgende Beratungsangebote fur Menschen mit Behinderung:

— An die regionalen oder uUberregionalen OBA-Dienste (OBA = Offene Behinder-
tenarbeit) kdnnen sich Menschen mit Behinderung und ihre Angehdrigen in allen
Fragen rund um die Behinderung wenden.

— Bei der regionalen OBA handelt es sich um ein flichendeckendes, sozialraum-
orientiertes und niedrigschwelliges Angebot fir Menschen mit Behinderung und
deren Angehdrige.

— Die Uberregionale OBA ist auf Menschen mit spezifischen Behinderungsarten
und ihre Angehdrigen ausgerichtet.

— Zu den Aufgaben der OBA-Dienste zahlen u. a. allgemeine Beratung und Infor-
mations- und Bildungsangebote.

— Die OBA-Dienste werden gemeinsam durch die Bezirke und das Staatsministe-
rium fur Familie, Arbeit und Soziales finanziert.

— Die Dienste der OBA sind im Internet abrufbar.'?
— AulBerdem besteht die Mdglichkeit, sich an ein Uber den Bund geférdertes Be-

ratungsangebot, die ergdnzende unabhangige Teilhabeberatung (EUTB) zu
wenden. Ein wesentliches Merkmal der Beratungsangebote ist, soweit mdglich,

https://www.stmas.bayern.de/inklusives-leben/offene-behindertenarbeit/index.php


https://www.stmas.bayern.de/inklusives-leben/offene-behindertenarbeit/index.php
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die Etablierung einer Peer-Beratung, also die Beratung durch Betroffene. Diese
Angebote sind unter folgendem Link auffindbar.3

3 https://lwww.teilhabeberatung.de/beratung/beratungsangebote-der-eutb?bundes-

land=28&bs_kat=All&nid=&distance=50&combine=&a


https://www.teilhabeberatung.de/beratung/beratungsangebote-der-eutb?bundesland=28&bs_kat=All&nid=&distance=50&combine=&a
https://www.teilhabeberatung.de/beratung/beratungsangebote-der-eutb?bundesland=28&bs_kat=All&nid=&distance=50&combine=&a
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60. Abgeordnete
Laura
Weber
(BUNDNIS
90/DIE GRU-
NEN)

Vor dem Hintergrund, dass Antragsverfahren nach
§ 99 ff. Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB 1X), wie Einglie-
derungshilfeleistungen — insbesondere Assistenz im Alltag o-
der bei Reisen ohne erkennbare Einzelfallpriifung abgelehnt
werden, die Kriterien der Erforderlichkeit erscheinen unklar,
und das Wunsch- und Wahlrecht gemaf § 8 SGB IX oft nicht
aktiv berticksichtigt wird, frage ich die Staatsregierung, um hier
einen Uberblick tber die Lage der Bewilligungspraxis im Bezirk
Oberbayern zu bekommen, wie viele Antrage auf Eingliede-
rungshilfe in den letzten zwei Jahren fir den Bezirk Oberbayern
bewilligt beziehungsweise abgelehnt worden sind?

Antwort des Staatsministeriums fiir Familie, Arbeit und Soziales

In Bayern sind die Bezirke als Trager der Eingliederungshilfe fir den Vollzug des
Leistungsrechts der Eingliederungshilfe im eigenen Wirkungskreis zustandig. Die
Bezirke unterliegen damit nur der Rechtsaufsicht, nicht der Fachaufsicht der jeweils
zustandigen (Bezirks-)Regierungen. Die Staatsregierung ist also weder selbst zu-
sténdig, noch liegen ihr entsprechende Erkenntnisse zur Anzahl der bewilligten bzw.

abgelehnten Antrage auf Eingliederungshilfe beim Bezirk Oberbayern vor.
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Geschiftsbereich des Staatsministeriums fiir Gesundheit, Pflege und
Pravention

61. Abgeordneter Bezugnehmend auf den Main-Post-Artikel vom 23.06.2025

Volkmar ,Das System ist krank und absolut nicht sozial“ Gber den Pfle-
Halbleib genotstand im Landkreis Kitzingen frage ich die Staatsregie-
(SPD) rung, wie viele Pflegeplatze (ambulant, teilstationar und statio-

nar) sind im Regierungsbezirk Unterfranken eingerichtet, wie
viele hiervon stehen derzeit tatsachlich zur Verfligung (aufgelis-
tet nach Regierungsbezirken, Landkreisen und kreisfreien Stad-
ten) und was ist jeweils der Grund fir die fehlende Auslastung,
insbesondere fehlendes Personal?

Antwort des Staatsministeriums fiir Gesundheit, Pflege und Pravention

Laut dem Statistischen Bericht ,Pflegeeinrichtungen, ambulante sowie stationare
und Pflegegeldempfanger in Bayern* des Landesamtes fur Statistik (Stand: 15. bzw.
31.12.2023) standen Ende des Jahres 2023 im Regierungsbezirk Unterfranken
2 534 teilstationare Pflegeplatze und 13 754 vollstationare Pflegeplatze zur Verfu-

gung.

Diese wurden von 3 718 (teilstationare Pflege) und 12 072 (vollstationare Pflege)
Pflegebediirftigen genutzt. Die zahlenmaRige Uberbelegung der teilstationéren
Pflege kommt dadurch zustande, dass durch die nur zeitweise Nutzung mehrere
Pflegebediirftige einen Pflegeplatz in einer teilstationdren Pflege belegen kénnen,
jedoch alle den Pflegeplatz nutzenden Pflegebedurftigen statistisch erfasst werden.

Daten auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Stadte in Unterfranken konnen dem
genannten Statistischen Bericht auf den Seiten 72 und 73 entnommen werden.

Erkenntnisse darliber, weshalb nicht alle vollstationaren Pflegeplatze belegt waren,
liegen der Staatsregierung nicht vor.
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